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Zusammenfassung 

Die Regelungen des Marktzutritts zum deutschen Postmarkt sind seit dem Inkrafttreten 

des Postgesetzes im Jahr 1998 weitgehend unverändert. Dem Vorbild des Telekom-

munikationsgesetzes folgend, wurde im deutschen Postgesetz ein Lizenzierungsverfah-

ren für die Erbringung bestimmter Postdienste implementiert. Für die Marktöffnung wur-

den 1998 unterschiedliche Lizenzklassen eingeführt. Mit Auslaufen der Exklusivlizenz 

der Deutschen Post AG im Jahr 2008 wurden sie zu einer einzigen Lizenz zusammen-

gefasst, die die gewerbliche Beförderung von Briefsendungen bis 1.000 g umfasst. Für 

die Erbringung aller anderen Postdienstleistungen, beispielsweise von Paketdiensten, 

besteht seit 1998 lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bundesnetzagentur. 

Grundsätzlich unterliegen sowohl lizenz- als auch anzeigepflichtige Postdienstleister 

einer Berichtspflicht gegenüber der Bundesnetzagentur, damit diese ihre Aufgaben als 

Regulierungsbehörde erfüllen kann. 

Im deutschen Postmarkt ist in den vergangenen Jahren eine Stagnation des Briefseg-

ments (mit der Erwartung zukünftig sinkender Mengen und Umsätze) und im Paket-

segment ein durch E-Commerce induziertes dynamisches Wachstum zu beobachten. In 

Folge dessen sank die Zahl der Lizenznehmer, während die Anzahl anzeigepflichtiger 

Dienstleister anstieg. Zusätzlich wurden mit dem Inkrafttreten der EU-Verordnung über 

grenzüberschreitende Paketzustelldienste neue Berichtspflichten für Paketdienstleister 

gegenüber der Bundesnetzagentur eingeführt, deren Durchsetzbarkeit auf Basis des 

derzeitigen Postgesetzes fraglich ist. Vor diesem Hintergrund untersucht die Studie die 

heutigen Lizenzierungs-, Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen Postmarkt. 

Die ökonomische Analyse der bestehenden Regelungen und Herausforderungen sowie 

der Vergleich mit den Regelungen in anderen europäischen Postmärkten und dem 

deutschen Telekommunikationsmarkt weisen darauf hin, dass die derzeitigen Regelun-

gen im deutschen Postgesetz nicht mehr zeitgemäß sind. Um sicherzustellen, dass die 

Bundesnetzagentur ihre Aufgaben als Regulierungs- und Aufsichtsbehörde erfüllt und 

ihren internationalen Berichtspflichten (gegenüber der Europäischen Kommission) 

nachkommen kann, ist eine Novellierung des Postgesetzes sinnvoll und erforderlich. In 

Bezug auf die Anzeige- und Berichtspflichten schlägt das WIK folgende Anpassungen 

vor:  

1. Abschaffung der Lizenzierung zugunsten einer allgemeinen Anzeigepflicht. 

2. Einführung einer De-Minimis-Regelung für anzeigepflichtige Postdienste. 

3. Vereinheitlichung der Gewichtsgrenzen für anzeigepflichtige Dienste. 

4. Ausweitung der Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur. 

5. Sicherstellung wirksamer Sanktionsmechanismen für die Bundesnetzagentur.  
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Summary 

The authorisation procedures and reporting requirements in the German postal market 

have remained largely unchanged since the entry into force of the German Postal Act in 

1998. Following the example of the German Telecommunications Act, a licensing pro-

cedure for the provision of certain postal services was implemented and different li-

cense classes were introduced in 1998 to open up the market. When Deutsche Post 

AG's exclusive license expired in 2008, the licence classes were subsumed into a single 

license, which allows the provision of commercial letter services up to 1,000 grams. 

Since 1998, all other postal service providers, in particular in the growing parcel market, 

are only required to notify the German regulator Bundesnetzagentur. In principle, all 

postal service providers, i.e. licensees and providers of services that require notification, 

are subject to reporting obligations to Bundesnetzagentur and Bundesnetzagentur has 

the right to collect data to fulfil its tasks as a regulatory authority. 

In the German postal market, the letter segment has stagnated in recent years (with 

expectations of declining volumes and revenues in the future) and the parcel segment is 

experiencing dynamic growth induced by e-commerce. As a result, the number of licen-

sees declines, while the number of notified service providers increases. In addition, the 

the 2018 EU regulation on cross-border parcel delivery services introduced new report-

ing obligations towards the Bundesnetzagentur for parcel service providers. Against this 

background, the study examines the current licensing, notification and reporting obliga-

tions in the German postal market. 

The economic analysis of the existing regulations as well as the comparison with the 

regulations in other European postal markets and the German telecommunications 

market indicate that the current regulations in the German Postal Act are no longer up 

to date. In order to ensure that Bundesnetzagentur fulfils its regulatory authority and 

supervisory tasks and is able to meet its international reporting obligations (to the Euro-

pean Commission), an amendment of the Postal Act is useful and necessary. With re-

gard to notification and reporting obligations, WIK proposes the following amendments: 

1. Abolition of licensing in favour of general general authorisations. 

2. Introduction of a de minimis rule for authorised services. 

3. Standardization of weight limits for authorised services. 

4. Extension of Bundesnetzagentur’s rights to collect data. 

5. Ensuring enforceability with effective penalty mechanisms. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund, Zielsetzung und Methodik der Studie 

Die Regelungen zum Marktzutritt zum deutschen Postmarkt sind seit der Novellierung 

des Postgesetzes im Jahr 1998 weitgehend unverändert. Dem Vorbild des Telekom-

munikationsgesetzes folgend wurde im deutschen Postgesetz ein Lizenzierungsverfah-

ren, d.h. ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, für die Erbringung bestimmter 

Postdienste implementiert. Begründet wurde diese präventive Beaufsichtigung durch 

die Erlaubnispflicht durch die besondere infrastrukturelle Bedeutung lizenzpflichtiger 

Postdienste als Kernstück des postalischen Universaldienstes. Ab 1998 wurde zwi-

schen unterschiedlichen Lizenzklassen unterschieden, die mit Auslaufen der Exklusivli-

zenz der Deutschen Post AG im Jahr 2008 in einer einzelnen Lizenz zusammengefasst 

wurden. Seitdem besteht in Deutschland gemäß Postgesetz eine Lizenzpflicht für Post-

dienstleister, die Briefsendungen bis 1.000 g gewerblich befördern. Postdienstleister, 

die solche Dienste anbieten wollen, müssen die Lizenz bei der Bundesnetzagentur 

schriftlich beantragen. Hierzu sind Angaben über ihren Tätigkeitsbereich sowie Nach-

weise über ihre Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde sowie die Arbeits-

bedingungen zu erbringen. Für die Erbringung aller anderen Postdienstleistungen, ins-

besondere von Paketdiensten, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der 

Bundesnetzagentur. Dienstleister sind demnach verpflichtet, die Bundesnetzagentur 

schriftlich oder elektronisch über die Aufnahme, Änderung oder Beendigung des Be-

triebs zu informieren. Grundsätzlich müssen alle Postdienstleister, sowohl lizenz- als 

auch anzeigepflichtige, der Bundesnetzagentur Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten als Regulierungsbehörde erforderlich sind. 

Das Ziel der Studie ist die Diskussion der heutigen Lizenzierungs-, Anzeige- und Be-

richtspflichten im deutschen Postmarkt vor dem Hintergrund der aktuellen Marktent-

wicklungen im deutschen Postmarkt und dem Inkrafttreten der EU-Verordnung über 

grenzüberschreitende Paketzustelldienste. Angesichts der Stagnation (und dem erwar-

teten Mengen- und Umsatzrückgang) im Briefsegment und dem durch E-Commerce 

induzierten dynamischen Wachstum im Paketsegment stellt sich die Frage, ob die be-

stehenden Lizenz- und Anzeigepflichten noch zeitgemäß sind und ob die bestehende 

asymmetrische Regulierung von lizenzpflichtigen Briefdienstleistern und anzeigepflich-

tigen Paketdienstleistern weiterhin angemessen ist. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch 

auf der Frage, welche Informationen die Bundesnetzagentur benötigt, um ihre Aufgaben 

aus dem Postgesetz zu erfüllen und eine effiziente Marktbeobachtung durchzuführen. 

In diesem Zusammenhang wird auch die Frage untersucht, wie die Durchsetzbarkeit 

von Berichts- und Auskunftspflichten gegenüber den am Markt tätigen Unternehmen 

sichergestellt werden kann.  

Grundsätzlich stellt sich aus ökonomischer Sicht zudem die Frage, ob der Marktzutritt 

restriktiver reguliert sein soll, wodurch ex post ein geringerer Aufwand zur Marktaufsicht 
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erforderlich wäre, oder ob der Marktzutritt niederschwellig reguliert werden soll, 

wodurch ex post tendenziell ein höherer Aufwand zur Marktüberwachung erforderlich 

wäre. 

Aufbauend auf einem Vergleich der Marktzutrittsregulierung in anderen europäischen 

Postmärkten und dem deutschen Telekommunikationssektor werden alternative Ansät-

ze und die Entwicklung von Anpassungen angesichts veränderter Marktbedingungen 

diskutiert. Neben einer ausführlichen Literaturauswertung basiert der Vergleich vor al-

lem auf Expertengesprächen mit Vertretern von Regulierungsbehörden. Die daraus 

entwickelten Schlussfolgerungen und abschließenden Empfehlungen für Anpassungen 

im deutschen Postgesetz basieren auf einer ökonomischen Analyse und bieten keine 

juristische Bewertung der bestehenden Regelungen im deutschen Postgesetz.  

1.2 Ökonomische Perspektive und Begriffsabgrenzungen 

Eine Anzeige- oder Meldepflicht dient zunächst der Marktaufsicht, da durch die Anzeige 

die zuständigen Stellen Kenntnis über die einzelnen Marktteilnehmer bekommen. Damit 

bietet die Anzeige die Möglichkeit weitere Vorgaben für den jeweiligen Markt zu imple-

mentieren, beispielsweise Qualitätsanforderungen an die Marktteilnehmer zu stellen 

oder diesen weitergehende Verpflichtungen aufzuerlegen. Grundsätzlich schränkt die 

Anzeigepflicht den Marktzugang in keiner Weise ein und stellt somit keine Marktzutritts-

barriere dar.  

Demgegenüber schränkt eine Genehmigungspflicht1, wie bspw. Lizenzen oder Konzes-

sionen, den Marktzutritt explizit ein und stellt somit eine administrative Marktzutrittsbar-

riere dar: Unternehmen müssen vorab spezifizierte Anforderungen erfüllen, um Zutritt 

zu einem bestimmten Markt zu erlangen. Während also bei der Anzeige eine grundsätz-

liche Erlaubnis zur Aufnahme einer Tätigkeit besteht, die nur bekannt gemacht werden 

muss, besteht bei einer Genehmigungspflicht für die Tätigkeit ein Verbot unter Erlaub-

nisvorbehalt. 

Das Vorliegen von Markteintrittsbarrieren schränkt grundsätzlich den Wettbewerb ein 

während aus ökonpmischer Sicht ein freier Marktzutritt grundsätzlich erstrebenswert ist. 

Administrative Markteintrittsbarrieren, d.h. Genehmigungspflichten, können aus ökono-

mischer Sicht aber gerechtfertigt werden, wenn durch diese die Wohlfahrt erhöht wer-

den kann. Dies ist in unterschiedlichen Fällen möglich: 

 Ein klassisches Beispiel sind sogenannte Allmendegüter. Diese sind dadurch cha-

rakterisiert, dass negative Externalitäten (eine Rivalität im Konsum) aber keine 

Ausschließbarkeit in der Nutzung besteht, so eine Gefahr der Übernutzung be-

steht.2 Durch Schaffung von Marktzutrittsschranken und die eindeutige Zuweisung 

                                                
 1 In Gesetzestexten und juristischen Schriftstücken werden neben Genehmigungen auch Konzessionen 

und Erlaubnisse angeführt. Im Rahmen der Studie werden etwaige juristische Unterschiede zwischen 
diesen Begriffen ignoriert und alle Begriffe unter dem Begriff „Genehmigungspflichtig“ subsummiert. 

 2 Vgl. Hardin (1968). 
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von Nutzungsrechten, wie bspw. die Lizenzvergabe für Funkfrequenzen, kann eine 

Übernutzung verhindert und die Wohlfahrt erhöht werden.3 

 Umgekehrt entstehen durch die Bereitstellung öffentlicher Güter positive Externali-

täten. Beispielsweise ermöglichen Postdienste die Versendung von Verträgen, die 

zu weiteren wirtschaftlichen Aktivitäten führen, die über den eigentlichen Wert der 

reinen Postdienstleistung hinausgehen. Wettbewerbliche Märkte tendieren dazu, 

dass öffentliche Güter in einer zu geringen Menge angeboten werden, da die posit i-

ven Externalitäten nicht im Preis erfasst werden können. Durch eine Genehmi-

gungspflicht kann ex ante die Bereitstellung bestimmter Mengen oder Qualitäten 

festgelegt werden und die Versorgung gewährleistet werden.4 

 In Märkten mit einem relativ homogenen Produktangebot und (versunkenen) Kosten 

für die eintretenden Unternehmen, kann freier Markteintritt dazu führen, dass zu vie-

le Unternehmen in den Markt eintreten („Excessive Entry“) und es zu Wohlfahrts-

verlusten kommt. Eine regulatorische Beschränkung der Markteintritte, bspw. über 

eine begrenzte Anzahl an Lizenzen, kann somit direkt die Wohlfahrt erhöhen.5 Dar-

über ermöglicht eine solche Beschränkung des Marktzutritts einen Wettbewerb um 

den Markt, bspw. über eine Auktion der Lizenzen, der die Vorauswahl der effizien-

testen Unternehmen ermöglicht.6 

 Im Kontext der Liberalisierung von vormals monopolistischen Märkten ist ein häufig 

diskutiertes Problem, die Gefahr von so genanntem „Cream Skimming“. Eintreten-

de Unternehmen können sich dabei auf rentable Teilmärkte, bspw. dichter besiedel-

te Regionen, beschränken, so dass den im Markt befindlichen Unternehmen nur 

weniger rentable Teilmärkte bleiben. In Folge dessen kann es zu Preissteigerungen 

oder Qualitätsminderungen kommen, die im Extremfall zu einer „Teufelsspirale“ 

(graveyard spiral) und zu einem Zusammenbrechen des Gesamtmarktes führen 

können. Diese Gefahr wurde oftmals im Zusammenhang mit Universaldienstver-

pflichtungen und der Vorgabe eines geographisch einheitlichen Preises für den 

Incumbent diskutiert.7 Durch die regulatorischen Markteintrittsbarrieren kann somit 

ein im Vergleich zu freiem Markteintritt wohlfahrtserhöhendes Ergebnis erreicht 

werden. Hierbei wird der Markteintritt mit bestimmten Verpflichtungen verknüpft, 

beispielsweise mit der Verpflichtung in alle Teilmärkte anzubieten, dem Verbot be-

stimmte Dienste anbieten oder der Verpflichtung bestimmte Aufgaben zu überneh-

men.8 

 Ein Marktversagen kann durch asymmetrische Informationen entstehen, wenn 

der Anbieter eines Dienstes über einen Informationsvorsprung hinsichtlich der Qua-

lität des Dienstes gegenüber der Nachfrageseite verfügt. Im Extremfall kann es zu 

einer negativen Auslese kommen, die zu einem Vertrauensverlust der Nachfrager 

                                                
 3 Vgl. bspw. Ostrom (1990). 
 4 Vgl. Svorny (2000), S. 313f.  
 5 Vgl. Mankiw und Whinston (1986). 
 6 Vgl. Armstrong und Sappington (2007), S. 1660f. 
 7 Vgl. Crew und Kleindorfer (2004); Panzar (1994). 
 8 Vgl. Joskow (2006), S. 1227-1348. 
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und zu einem Zusammenbruch des Marktes führt.9 Markteintrittsbeschränkungen 

können in diesem Fall dazu dienen eine bestimmte Qualität der angebotenen Diens-

te sicherzustellen. Hierzu können entweder spezifische Kriterien für den Marktzu-

gang gefordert werden, bspw. spezifische Abschlüsse oder Prüfungen, oder be-

stimmte Leistungsmerkmale für die angebotenen Dienste festgelegt werden, bspw. 

Qualitätsmerkmale oder Beschwerdeverfahren.10  

Berichtspflichten11 stellen ökonomisch keine Marktzutrittsbarrieren, sondern einen se-

paraten Aspekt der Marktaufsicht dar und können somit grundsätzlich unabhängig von 

Anzeige- und/oder Genehmigungspflichten betrachtet werden. Allerdings ermöglicht 

und vereinfacht die Anzeige- oder Genehmigungspflicht die Durchsetzbarkeit von Be-

richtspflichten. Mittels Berichtspflichten kann der Wettbewerb und die wirtschaftliche 

Entwicklung in Märkten beobachtet werden. Zudem ermöglichen Berichtspflichten spe-

zifische Anforderungen, beispielsweise Qualitätsvorgaben, zu überprüfen und etwaige 

Verstöße zu erkennen.  

1.3 Allgemeiner rechtlicher Rahmen für Marktzutritte in Deutschland 

Grundsätzlich besteht auf Basis des Artikels 12 Grundgesetz die freie Berufswahl und 

§1 der Gewerbeordnung (GewO) statuiert die allgemeine Gewerbefreiheit, also den 

barrierefreien Marktzutritt. Die Aufnahme des Betriebs eines Gewerbes ist jedoch mit 

einer Anzeigepflicht (§14 GewO) gegenüber der zuständigen Behörde verknüpft. Zu-

dem beinhaltet die GewO mögliche Einschränkungen der generellen Gewerbefreiheit:  

 Die GewO enthält einen Negativkatalog an Branchen und Berufen (§6 GewO), 

auf die die GewO keine Anwendung findet. Für diese Gewerbe existieren eigene 

Gesetzesgrundlagen, die spezifische Marktzutrittsbeschränkungen statuieren, 

beispielsweise 

Apotheken Erlaubnispflichtig (§1 Apothekengesetz) auf Antrag (§2 ApG) 

Kindertagesstätten Erlaubnispflichtig nach Sozialgesetzbuch VIII §45 

Rechtberatung Genehmigungspflichtig nach §1 Rechtsberatungsgesetz 

Personenbeförderung Genehmigungspflichtig nach §2 Personenbeförderungsgesetz 

 Für bestimmte Gewerbe besteht gemäß Teil B der GewO statt einer Anzeige-

pflicht eine explizite Genehmigungspflicht durch die zuständigen Behörden, bei-

spielsweise 

                                                
 9 Vgl. Akerlof (1970). 
 10 Vgl. Svorny (2000), insb. S. 313f.  
 11 Neben Berichtspflichten können aus juristischer Sicht separate Auskunftsrechte bestehen, die der 

zuständigen Behörden per Gesetz zugesprochen werden. Im Rahmen der Studie erfolgt keine explizi-
te Unterscheidung zwischen Berichtspflichten und Auskunftsrechten und beide werden unter „Bericht-
pflichten“ subsummiert, da beide die gleiche Aufgaben erfüllen. 
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Privatkrankenanstalten Genehmigungspflichtig nach §30 GewO 

Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit Genehmigungspflichtig nach §33c GewO 

Maklertätigkeiten Genehmigungspflichtig §34c GewO 

 Zusätzlich zur Anzeigepflicht aus der GewO können darüber hinaus Anzeige- 

oder Genehmigungspflichten auf Grundlage anderer Bundes- oder Landesge-

setze bestehen. So verweist die GewO beispielsweise in §33b explizit darauf, 

dass die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten landesrechtlichen Bestimmungen un-

terliegt. Selbst wenn keine expliziten Einschränkungen in der GewO aufgeführt 

sind, können Marktzutrittsbeschränkungen auf Grundlage anderer Gesetze be-

stehen. Beispielsweise erfordert der Betrieb einer Tierhandlung eine Genehmi-

gung gemäß §11 Tierschutzgesetz oder der Ausschank von Alkohol einer Ge-

nehmigung gemäß dem Bundesgaststättengesetz und landesrechtlicher Rege-

lungen. 

 In §5 GewO wird explizit festgehalten, dass Zulassungsbeschränkungen, die 

sich aus dem Postgesetz ergeben, durch die GewO nicht geändert werden. 

Ferner statuiert die Gewerbeordnung allgemeine Berichtspflichten für Gewerbetreiben-

de. Grundsätzlich besteht auf Grundlage des §6c GewO die Möglichkeit zur Umsetzung 

der EU Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG), Berichtspflichten per Verord-

nung zu implementieren. Weiterhin sind die zuständigen öffentlichen Stellen gemäß §11 

GewO ermächtigt Informationen von den Gewerbetreibenden zu erheben, soweit diese 

zur Beurteilung der Zuverlässigkeit, der Berufszulassungs- und -ausübungskriterien 

sowie zur Durchführung gewerberechtlicher Vorschriften und Verfahren erforderlich 

sind. Darüber hinaus unterliegen genehmigungspflichtige Gewerbe nach §29 GewO 

einer gesonderten Auskunftspflicht, die den zuständigen Behörden eine Überwachung 

gewerbespezifischer Vorgaben ermöglicht. 
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2 Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen Postmarkt 

2.1 Bestehende Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen Postmarkt 

2.1.1 Vorgaben aus der Europäischen Postdienste-Richtlinie 

Maßgeblich für die Regelungen im deutschen Postgesetz sind die Regelungen der Eu-

ropäischen Postdienste-Richtlinie (Richtlinie 97/67/EG, zuletzt geändert durch 

2008/6/EG; im folgenden EPR), die den Einsatz von Genehmigungsverfahren im Post-

sektor in den Mitgliedsstaaten regelt. Grundsätzlich definiert die EPR eine Genehmi-

gung als  

„jede Erlaubnis, in der für den Postsektor spezielle Rechte und Verpflich-

tungen festgelegt werden und in der Unternehmen gestattet wird, Post-

dienste zu erbringen und gegebenenfalls ihre Netze für die Bereitstel-

lung derartiger Dienste zu errichten und/oder zu betreiben“12. 

Mitgliedsstaaten „können“ demnach Genehmigungsverfahren für Postdienste einführen, 

sofern diese für die Einhaltung der Grundanforderungen erforderlich sind, wobei zwi-

schen zwei Arten von Genehmigungsverfahren unterschieden wird:13 

 Eine Allgemeingenehmigung entbindet die Unternehmen davon, vor Ausübung 

ihrer Tätigkeit und vor Erbringung von Postdiensten, die ausdrückliche Erlaubnis der 

nationalen Regulierungsbehörde einzuholen. Die Allgemeingenehmigung entspricht 

somit einer reinen Anzeigepflicht bei der Regulierungsbehörde, dass Postdienste 

erbracht werden und benötigt keine Erlaubnis zum Marktzutritt. 

 Eine Einzelgenehmigung erfordert hingegen eine Zustimmung durch die nationale 

Regulierungsbehörde, bevor das Unternehmen seine Tätigkeit aufnehmen und 

Postdienste erbringen darf. Im Rahmen der Einzelgenehmigung werden dem Unter-

nehmen nicht nur bestimmte Rechte zur Erbringung von Postdienstleistungen ver-

liehen, sondern dem Unternehmen können auch Verpflichtungen auferlegt werden. 

Die Erteilung von Lizenzen oder Konzessionen durch die Regulierungsbehörde 

stellt somit die Umsetzung der Einzelgenehmigung dar. 

Die EPR sieht gemäß Artikel 9 vor, dass Allgemeingenehmigungen für Dienste außer-

halb des Universaldienstes und Einzelgenehmigungen für Dienste innerhalb des Uni-

versaldienstes implementiert werden können. Die in der EPR definierten Grundanforde-

rungen, beispielsweise die Vertraulichkeit von Postsendungen, die Sicherheit des Net-

                                                
 12 Artikel 2 Nr. 14, Richtlinie 2008/6/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 

2008 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes der 
Postdienste der Gemeinschaft. 

 13 Artikel 2 Nr.14 und Artikel 9, Richtlinie 2008/6/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die Vollendung des Binnen-
marktes der Postdienste der Gemeinschaft. 
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zes bei der Beförderung gefährlicher Stoffe oder die Beachtung von Beschäftigungsbe-

dingungen, beziehen sich auf alle Postdienste, unabhängig davon, ob und welches Ge-

nehmigungsverfahren im jeweiligen Mitgliedsstaat implementiert ist.14 

Darüber hinaus enthält die EPR keine Vorgaben hinsichtlich einer allgemeinen Melde- 

oder Registrierungspflicht im Postsektor, so dass Mitgliedsstaaten grundsätzlich nicht 

verpflichtet sind, den Marktzutritt administrativ zu überwachen. Ferner ergeben sich aus 

der EPR auch keine expliziten Regelungen in Bezug auf etwaige Berichtspflichten von 

Unternehmen, die Postdienste erbringen, gegenüber der nationalen Regulierungsbe-

hörde. Allerdings beinhaltet die EPR Berichtspflichten der Mitgliedsstaaten, bspw. über 

die Einhaltung der Universaldienstvorgaben, aus denen sich implizit Berichtspflichten 

der Postdienstleister ergeben. 

2.1.2 Regelungen im deutschen Postgesetz 

Dem Vorbild des damaligen Telekommunikationsgesetzes folgend, wurde im deutschen 

Postgesetz ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (also Einzelgenehmigungen) 

für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen implementiert. Hintergrund hierfür war, 

dass den lizenzpflichtigen Postdiensten eine besondere infrastrukturelle Bedeutung als 

Kernstück des Universaldienstes zugemessen wurde, die eine präventive Beaufsichti-

gung durch Erlaubnispflicht rechtfertigten.15 Die Erteilung der Lizenz erfolgt unter Be-

achtung der im Postgesetz vorgegebenen Regulierungsziele und damit auch den 

Schutz der durch den Universaldienst sicherzustellenden Grundversorgung.16 Ab 1998 

wurde zwischen unterschiedlichen Lizenzklassen unterschieden, die mit Auslaufen der 

Exklusivlizenz der Deutschen Post AG im Jahr 2008 (§ 51 Postgesetz) in einer einzel-

nen Lizenz zusammengefasst wurden (siehe Exkurs). 

Exkurs: 

Historische Genese der Lizenzierung im deutschen Postmarkt 

Bis 1998 hatte die Deutsche Post AG (DPAG) ein gesetzliches Monopol für die Beför-

derung von Sendungen unter 2 kg. Anderen Unternehmen war der Marktzutritt somit 

vollständig verwehrt. Mit Inkrafttreten des novellierten Postgesetzes erfolgte ab 1998 

die schrittweise Öffnung des Postmarktes in Deutschland. Wettbewerber konnten ab 

diesem Zeitpunkt bei der Regulierungsbehörde (RegTP bzw. ab 2005 BNetzA) eine 

Lizenz für die Beförderung von Sendungen unter 1.000g beantragen, wobei die Be-

förderung von Sendungen bis 200g weiterhin der DPAG auf Grundlage einer Exklu-

                                                
 14 Artikel 2 Nr.19 und Artikel 9, Richtlinie 2008/6/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die Vollendung des Binnen-
marktes der Postdienste der Gemeinschaft. 

 15 Vgl. Badura, von Danwitz, Herdegen, Sedemnund, Stern (2004), S.190 f. 
 16 Vgl. Badura, von Danwitz, Herdegen, Sedemnund, Stern (2004), S.202. 
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sivlizenz vorbehalten blieb. Die Lizenzen wurden dabei für unterschiedliche, sachlich 

abgegrenzte Dienstleistungen vergeben:17  

 A-Lizenz: Gewerbsmäßige Beförderung von Briefsendungen mit einem Ge-

wicht von 200g bis 1000g und/oder von Briefsendungen, deren Einzelpreis 

mehr als das Fünffache des am geltenden Preises für entsprechende Post-

sendungen der untersten Gewichtsklasse beträgt. 

 B-Lizenz: Gewerbsmäßige Beförderung von inhaltsgleichen Briefsendungen 

mit einem Gewicht von mehr als 50g, von denen der Absender eine Mindest-

zahl von 50 Stück einliefert. 

 C-Lizenz: Dokumentenaustauschdienste, d.h. die gewerbsmäßige Beförde-

rung von Briefsendungen, die vom Absender in einer Austauschzentrale ein-

geliefert und vom Empfänger in derselben oder einer anderen Austauschzent-

rale desselben Dienstanbieters abgeholt werden. 

 D-Lizenz: Dienstleistungen, die von Universaldienstleistungen trennbar sind, 

besondere Leistungsmerkmale aufweisen und qualitativ höherwertig sind 

(bspw. Abholung zu festgelegten Uhrzeiten, Zustellung am gleichen Tag oder 

bis spätestens 12 Uhr des nachfolgenden Werktages). Für die Erteilung der D-

Lizenz war eine Leistungserbringung „in einem wesentlichen Teil des Bundes-

gebietes“ erforderlich. 

 E-Lizenz: Abholung von Briefsendungen beim Versender und Einlieferung bei 

Annahmestelle der DPAG. 

 F-Lizenz: Abholung von Briefsendungen aus Postfachanlagen der DPAG zum 

Empfänger. 

Im Jahr 2003 wurde die Gewichtsgrenze für den Monopolbereich der Deutschen Post 

AG auf 100g gesenkt und die untere Gewichtsgrenze der A-Lizenz entsprechend ab-

gesenkt und der Mindestpreis auf das 2,5-fache des geltenden Preises reduziert. Zu-

sätzlich erfolgte die Einführung zweier weiterer Lizenzklassen:18 

 G-Lizenz: Gewerbsmäßige Beförderung von ins Ausland abgehende Briefsen-

dungen. 

 H-Lizenz: Gewerbsmäßige Beförderung von aus dem Ausland eingehenden 

Briefsendungen bis zu den zuständigen Annahmestellen der DPAG. 

Im Jahre 2006 wurde die Gewichtsgrenze des Monopolbereichs der Deutschen Post 

(und die Gewichtsuntergrenze der A-Lizenz) auf 50g abgesenkt und im Jahr 2008 

erfolgte schließlich die vollständige Marktöffnung und die Aufhebung des Monopolbe-

reichs. Mit dem Wegfall der Exklusivlizenz der DPAG wurden auch die sachlichen 

Abgrenzungen zwischen den Lizenzen aufgehoben. 

Ergänzend zum Einzelgenehmigungsverfahren (Lizenz) wurde im deutschen Postge-

setz zudem eine Allgemeingenehmigung (Anzeigepflicht) implementiert, so dass im 

                                                
 17 Vgl. RegTP, Jahresbericht 1998, S.40ff. 
 18 Vgl. RegTP, Jahresbericht 2003, S. 84f. 
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deutschen Postgesetz zwei Ansätze für den Marktzugang in Abhängigkeit der erbrach-

ten Postdienste existieren:  

 Unternehmen oder Einzelpersonen, die adressierte Briefe (d.h. schriftliche Mit-

teilungen inklusive adressierter Werbung) mit einem Gewicht bis 1.000 g ge-

werbsmäßig für andere befördern (d.h. einsammeln, weiterleiten oder zustellen) 

benötigen eine Lizenz, die bei der Bundesnetzagentur beantragt werden muss. 

Ausgenommen hiervon sind (1) Tätigkeiten von Gewerbetreibenden im Dienste 

eines Lizenznehmers, (2) Briefsendungen, die anderen Sendungen, beispiels-

weise einem Paket oder einer Blumenlieferung, beigefügt sind, und (3) Kurier-

dienste, bei denen die Briefsendungen ständig begleitet werden und jederzeit 

ein Zugriff auf die einzelne Sendung möglich ist.19  

 Unternehmen oder Einzelpersonen, die Postdienstleistungen erbringen, die 

nicht der Lizenzpflicht unterliegen, haben gegenüber der Bundesnetzagentur ei-

ne Anzeigepflicht, d.h. innerhalb eines Monats muss der Bundesnetzagentur 

die Aufnahme, Änderungen und Beendigung des Betriebs mitgeteilt werden.20 

Postdienstleistungen sind dabei durch das Postgesetzes definiert und umfassen 

die gewerbsmäßige Beförderung von (1) Briefsendungen, (2) adressierten Pake-

ten bis 20 kg und (3) Büchern, Katalogen, Zeitungen oder Zeitschriften, sofern 

diese von Unternehmen zugestellt werden, die auch Briefsendungen oder 

adressierte Pakete bis 20 kg befördern.21 Eine Mindestgröße für Unternehmen, 

ab der die Anzeigepflicht gilt, ist nicht festgelegt. 

Die nachfolgende Tabelle 1 veranschaulicht die verschiedenen Sendungstypen und das 

damit einhergehende Genehmigungsverfahren. 

Tabelle 1 Anzeige- und lizenzpflichtige Postdienste in Deutschland 

 

 

 

Quelle:  Eigene Darstellung WIK basierend auf PostG. 
Anmerkungen: * Falls Beförderung im Auftrag eines Lizenznehmers, lediglich anzeigepflichtig. 
 ** Gewerbsmäßige Beförderung von adressierten Briefen oder Paketen (bis 20kg). 
 *** Jederzeit Zugriff auf einzelne Sendung. 

                                                
 19 § 5 Postgesetz vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3294), das zuletzt durch Artikel 169 des Gesetzes 

vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist [nachfolgend Postgesetz]. 
 20 §36 Postgesetz. 
 21 §4 Postgesetz. 
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Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Lizenz und der Anzeige liegt, neben den 

erbrachten Postdiensten, zunächst darin, dass die Lizenz vor Aufnahme der Tätigkeit 

erforderlich ist, wohingegen die Anzeige nach Aufnahme der Tätigkeit erfolgen kann. 

Zudem kann die Lizenzvergabe durch die Bundesnetzagentur verweigert und die Lizenz 

auch nach Erteilung durch die Bundesnetzagentur entzogen werden. Des Weiteren ist 

die Anzeige kostenfrei, wohingegen bei einer Lizenzierung, der Übertragung einer Li-

zenz oder einer späteren Ausweitung des Lizenzgebiets Gebühren zwischen derzeit 

175,- EUR und 700,- EUR anfallen. Wichtige Unterschiede bestehen auch hinsichtlich 

der erforderlichen Nachweise und Verpflichtungen, die mit beiden Marktzutrittsverfahren 

einhergehen (vgl. Tabelle 2):  

 Zu den erforderlichen Angaben gehören bei beiden Verfahren Stammdaten (Un-

ternehmensname, Adresse, Rechtsform, Beteiligungen, etc.) und Unterneh-

mensbelege (Kopie der Gewerbeanmeldung, Auszug aus dem Handelsregister, 

Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis). Zudem müssen bei beiden Verfahren 

Angaben zu den angebotenen Postdiensten gemacht werden, wobei im Rahmen 

der Lizenzierung detailliertere Angaben erforderlich sind. Der Lizenzantrag er-

fordert die Darstellung der Geschäftsidee und geplante Entwicklung des Unter-

nehmens, Angaben zum Lizenzgebiet und Gebiet für die förmliche Zustellung 

(inkl. Entgeltgenehmigungsantrag) sowie Angaben zu den wesentlichen Arbeits-

bedingungen (Beschäftigte, Entlohnung, Arbeitszeiten). Zudem sind Nachweise 

der Leistungsfähigkeit (Beschreibung der Art und des Umfangs der eingesetzten 

Produktionsmittel und geplanter Investition), der Zuverlässigkeit und der Fach-

kunde (Darlegung der Erfahrungen und Kenntnisse bspw. mittels Lebensläufen) 

erforderlich. 

 Unabhängig vom jeweiligen Verfahren unterliegen alle Postdienstleister den all-

gemeinen Verpflichtungen, die sich aus dem Postgesetz (bspw. Postgeheimnis) 

und der Postdienstleistungsverordnung (bspw. Schlichtungsverfahren) ergeben. 

Zusätzlich unterliegen Lizenznehmer weiteren (potentiellen) Verpflichtungen. Al-

le Lizenznehmer sind grundsätzlich zur Erbringung der förmlichen Zustellung 

verpflichtet. Unternehmen können sich jedoch auf Antrag bei der Bundesnetza-

gentur von dieser Verpflichtung befreien lassen.22   

Lizenznehmer mit einem Jahresumsatz von mehr als 500.000 EUR können zu-

dem zur Erbringung von Universaldienstverpflichtungen oder zur Beteiligung an 

der Finanzierung des Universaldienstes verpflichtet werden. Besitzt ein Lizenz-

nehmer eine marktbeherrschende Stellung, so sind zudem gesonderte Berichts-

pflichten (Umsatz, getrennte Rechnungslegung) und die Verpflichtung zu einer 

ex ante Entgeltgenehmigung möglich. 

                                                
 22 Die Befreiung von der Verpflichtung zur förmlichen Zustellung war ursprünglich als Ausnahmerege-

lung gedacht. Heute stellt diese den Regelfall dar und rund zwei Drittel der Lizenznehmer ist von der 
Verpflichtung befreit. 
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Tabelle 2 Erforderliche Angaben und Verpflichtungen bei Lizenz und Anzeige 

 Lizenz Anzeige 

A
ll

g
e
m

e
in

 

• Vor Aufnahme der Tätigkeit erforderlich 

• BNetzA kann Lizenz erteilen und entscheidet 
auf schriftlichen Antrag innerhalb von sechs 
Wochen 

• Widerruf der Lizenz durch BNetzA möglich 

• Gebührenpflichtig 

• Nachträgliche Anzeige der Tätigkeit möglich 

• Aufnahme, Änderung und Beendigung des 
Betriebs müssen BNetzA innerhalb eines Mo-
nates schriftlich oder elektronisch gemeldet 
werden  

• Kostenfrei 

E
rf

o
rd

e
rl

ic
h

e
 A

n
g

a
b

e
n

 

• Stammdaten (Unternehmensname, Adresse, Rechtsform, Beteiligungen, etc.) 

• Kopie der Gewerbeanmeldung 

• Auszug Handelsregister, Auskunft aus 
Schuldnerverzeichnis 

• Angabe zu Dienstleistungsangebot (lizenz- 
und anzeigepflichtige Dienste) 

• Darstellung der Geschäftsidee und geplanter 
Entwicklung des Unternehmens 

• Lizenzgebiet und Gebiet für förmliche Zustel-
lung (inkl. Entgeltgenehmigungsantrag) 

• Nachweise über Leistungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Fachkunde 

• Angaben zu wesentlichen Arbeitsbedingun-
gen 

• Art der Dienstleistungen / Tätigkeiten 

• Art der Anzeige (bspw. Änderungen) 

V
e
rp

fl
ic

h
tu

n
g

e
n

 

• Allgemeine Verpflichtungen aus Postgesetz (bspw. Postgeheimnis) und Postdienstleistungs-
verordnung 

• Förmliche Zustellung (BNetzA kann auf 
Antrag davon befreien)  

Für Unternehmen mit Umsatz > 500.000 EUR  

• Auferlegung von Universaldienstverpflich-
tungen möglich 

• Beteiligung an Finanzierung des Universal-
dienstes möglich 

Bei marktbeherrschender Stellung zudem 

• Gesonderte Berichtspflichten möglich (Um-
satz, getrennte Rechnungslegung)  

• Ex ante Entgeltgenehmigung möglich 

 

Quelle: WIK basierend auf Postgesetz; Bundesnetzagentur, Formblatt – Anzeige gemäß §36 Postgesetz; 
Bundesnetzagentur, Formblatt - Erläuterungen / Hinweise zum Ausfüllen der Anzeige / Allgemeine 
Hinweise; Bundesnetzagentur, Formblatt - Antrag auf Erteilung einer Postlizenz gemäß § 6 Post-
gesetz (PostG); Bundesnetzagentur, Mitteilung Nr. 39/2016 – Lizenzierung nach dem Postgesetz. 

Alle Postdienstleister unterliegen gemäß §37 PostG einer Berichtspflicht gegenüber der 

Bundesnetzagentur. Demnach müssen alle Unternehmen, die Postdienste im Sinne des 

Postgesetzes erbringen, der Bundesnetzagentur Informationen zur Verfügung stellen, 

die diese zur Erfüllung der Berichtspflichten aus der Europäischen Postdienste-

Richtlinie gegenüber der EU benötigt. Auf Grundlage von §45 PostG ergibt sich für die 

Bundesnetzagentur zudem ein Auskunfts- und Prüfungsrecht, um ihre Aufgaben aus 

dem Postgesetz zu erfüllen. Während das Postgesetz dabei explizit Auskunft über die 

wirtschaftlichen Verhältnisse von Unternehmen erwähnt, deckt das Auskunfts- und Prü-

fungsrecht aber auch andere Angaben. Beispielsweise ist die Bundesnetzagentur ge-
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mäß §47 PostG verpflichtet, alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht zu erstellen, der die 

Lage und Entwicklung des Postmarktes darstellt. Entsprechend sind Anfragen zu Indi-

katoren wie Sendungsmengen oder Beschäftigung ebenfalls durch das Auskunfts- und 

Prüfungsrecht gedeckt. 

Die Vorgaben aus dem Postgesetz zu Anzeige- und Lizenzpflicht sowie zur Durchset-

zung der Berichts-, Auskunfts- und Prüfungsrechte sind sanktionsbewehrt. Abschnitt 11 

des Postgesetzes regelt die Bußgeldvorschriften, die bei Ordnungswidrigkeiten, also 

Verstößen gegen die Regelungen des Postgesetzes, von der Bundesnetzagentur ver-

hängt werden können. Gemäß § 49 PostG können Verstöße gegen die Lizenzpflicht mit 

Bußgeldern von bis zu 500.000 EUR belegt werden. Bei Verstößen gegen die Anzeige-

pflicht sind Bußgelder bis zu 10.000 EUR möglich. Ebenso können Bußgelder bis 

10.000 EUR verhängt werden, wenn der Bundesnetzagentur Informationen nicht voll-

ständig oder fristgerecht bereitgestellt werden. Darüber hinaus besteht gegenüber Li-

zenznehmern als Ultima Ratio noch die Möglichkeit zum Lizenzentzug: Auf Grundlage 

von §9 PostG kann die Bundesnetzagentur die Lizenzen ganz oder teilweise widerru-

fen, sofern ein Lizenznehmer seinen Verpflichtungen aus dem Postgesetz nicht nach-

kommt. 

2.2 Aktuelle Entwicklungen im deutschen Postmarkt 

Die dynamischen Entwicklungen im E-Commerce und das damit verbundene Wachs-

tum im Kurier-, Express- und Paketsegment (KEP) in Verbindung mit der stagnierenden 

Entwicklung im klassischen Briefsegment führten in den vergangenen Jahren dazu, 

dass die Bedeutung der anzeigepflichtigen Dienste im deutschen Postmarkt zugenom-

men hat (vgl. Abbildung 1). Die Umsätze lizenzpflichtiger Dienste wuchsen zwischen 

2013 und 2017 zwar um durchschnittlich 2% pro Jahr. Gleichzeitig wuchsen die Umsät-

ze im KEP-Segment aber um durchschnittlich 4,8% pro Jahr und repräsentierten 2017 

mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes des deutschen Postmarktes. Bei den Sen-

dungsmengen stellen die lizenzpflichtigen Postdienste mit einem Anteil von mehr als 

80% zwar immer noch die absolute Mehrheit dar, jedoch sinken die Briefsendungsmen-

gen in Deutschland seit 2013 um durchschnittlich 0,6% pro Jahr. Die Entwicklungen in 

anderen europäischen Ländern lassen darüber hinaus eine Beschleunigung des Sen-

dungsmengenrückgangs befürchten. Gleichzeitig wuchsen die Mengen im KEP-

Segment zwischen 2013 und 2017 um durchschnittlich 5,9% pro Jahr, so dass auch bei 

den Mengen die Bedeutung der nicht-lizenzpflichtigen Dienste zukünftig weiter zuneh-

men wird.  
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Abbildung 1  Mengen- und Umsatzentwicklung im deutschen Postmarkt  

(2013-2017) 

 

 

 

Quelle: WIK basierend auf Bundesnetzagentur, Jahresberichte; BIEK, KEP-Studien. 

Die Verschiebung der relativen Bedeutung zwischen lizenzpflichtigen und nicht-

lizenzpflichtigen Postdiensten spiegelt sich auch an der Entwicklung der im deutschen 

Postmarkt aktiven Unternehmen wider (vgl. Abbildung 2). Zwischen 2013 und 2017 

stieg die Anzahl der im Postmarkt aktiven Unternehmen von 16.200 auf über 61.000 an. 

Der Hintergrund hierfür war aber nicht ein signifikantes Wachstum, sondern eine geziel-

tere Durchsetzung der Anzeigepflicht durch die Bundesnetzagentur, inklusive einer Be-

reinigung der Datenbank im Jahr 2015 und einer Informationskampagne (insbesondere 

für Paketshops), die im Jahr 2016 gestartet wurde. Zudem setzte die Bundesnetzagen-

tur die Anzeigepflicht verstärkt durch, indem Verwarnungen und Bußgelder für Verlet-

zungen der Anzeigepflicht ausgesprochen wurden.23 Im gleichen Zeitraum sank die 

Anzahl der Lizenznehmer im deutschen Postmarkt von 606 auf 531 Unternehmen. 

Hierbei ist allerdings ein zweigeteilter Trend zu beobachten. Während die Anzahl an 

Unternehmen mit größeren Umsätzen steigt, verlassen vor allem kleinere Lizenzneh-

mer den Postmarkt. So stieg die Anzahl der Lizenznehmer mit einem jährlichen Umsatz 

von mindestens 10 Mio. EUR von 26 auf 46 und die Anzahl der Lizenznehmer mit ei-

nem jährlichen Mindestumsatz von mindestens 1 Mio. EUR von 94 auf 101. Gleichzeitig 

berichteten für das Jahr 2016 rund 370 der 531 Lizenznehmer (also fast 70%), dass sie 

keinerlei postbezogenen Umsätze generiert hätten.24 

                                                
 23 Vgl. Bundesnetzagentur (2017), S. 98 ff; Bundesnetzagentur (2016), S. 100; Bundesnetzagentur 

(2015), S. 97 ff. 
 24 Vgl. Bundesnetzagentur (2017), S. 94. 
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Abbildung 2  Anzahl der Unternehmen im deutschen Postmarkt (2013-2017) 

 

 

 

Quelle: WIK basierend auf Bundesnetzagentur, Jahresberichte. 

Die Entwicklung im Markt und die Verschiebung der relativen Bedeutung der Segmente 

beinhaltet Herausforderungen hinsichtlich einer effektiven Marktbeobachtung ange-

sichts der derzeitigen Regelungen des Postgesetzes. Einerseits wirft dies die Frage auf, 

in wie weit die bestehende asymmetrische Marktzutrittsregulierung für lizenzpflichtige 

Briefdienstleister und anzeigepflichtige Paketdienstleister noch zeitgemäß ist. Anderer-

seits steigt die Anzahl der anzeigepflichtigen Unternehmen, die oftmals Postdienste nur 

als Ergänzung zu ihrer eigentlichen Tätigkeit erbringen, wie beispielsweise Paketshops. 

Angesichts der Zielsetzung des Postgesetzes, der Bundesnetzagentur mit der Berichts-

pflicht und dem Auskunftsrecht die Marktbeobachtung zu ermöglichen und die Überwa-

chung der am Markt tätigen Unternehmen zu erleichtern, ergibt sich hieraus die Frage 

nach dem Verhältnis des Nutzens aus der Anzeigepflicht dieser Unternehmen (und den 

damit verbundenen Berichtspflichten) und den Kosten für den administrativen Aufwand.  

2.3 Die Europäische Paketverordnung und ihre Implikationen 
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langsam wahrgenommenen Entwicklung des grenzüberschreitenden Onlinehandels, die 
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zum integrierten Paketzustellmarkt in der EU die Entwicklung der Verordnung (EU) 

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017

Lizenznehmer

< 500 Tsd.

> 500 Tsd.

> 1 Mio.

> 10 Mio.

606

531

1
6

.6
2

0

6
1

.8
3

5

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2013 2014 2015 2016 2017

Aktive Postdienstleister

Umsatz

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017

Lizenznehmer

< 500 Tsd.

> 500 Tsd.

> 1 Mio.

> 10 Mio.



 Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen Postmarkt 15 

2018/644 über grenzüberschreitende Paketzustelldienste (im folgenden EU-

Paketverordnung) angestoßen, die zum 22. Mai 2018 in Kraft trat.25 

Die EU-Paketverordnung zielt auf ein besseres Funktionieren der grenzüberschreiten-

den Zustellung für Sendungen ab, die Waren enthalten. Sie soll die Transparenz zu 

Mengen, Umsätzen und Preisen für grenzüberschreitenden Paketversand verbessern, 

mit dem Ziel, dass Unternehmen (insbesondere Onlinehändler) und Verbraucher besse-

re Informationen über bestehende Versandmöglichkeiten und Preise bekommen. Hierzu 

sieht die EU-Paketverordnung auch weitreichende Berichtspflichten aller Paketzustell-

dienstanbieter gegenüber den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten vor. Diese 

Berichtspflichten treffen Anbieter, die über einem Schwellenwert von 50 dauerhaft Be-

schäftigten (optional 25) liegen und grenzüberschreitend tätig sind. Zur Durchsetzung 

der regelmäßigen Informationspflichten bedarf es einer Anzeige durch die Unterneh-

men, dass sie diese Dienste erbringen. 

Nach der EU-Paketverordnung unterliegen alle Unternehmen dieser Verpflichtung, die 

Dienste im Zusammenhang mit der Abholung, der Sortierung, dem Transport oder der 

Zustellung von grenzüberschreitenden Postsendungen mit Waren bis zu einem Höchst-

gewicht von 31,5 kg erbringen.26 Unternehmen, die ausschließlich inländische Paket-

zustelldienste erbringen und nicht als Auftragnehmer für ausländische Paketzustell-

dienste fungieren, sind von der Verpflichtung ausgenommen.27 

Diese Verordnung legt Anzeige- und Berichtspflichten für Paketzustellunternehmen fest, 

die Überschneidungen mit bereits implementierten Anzeige- und Berichtspflichten im 

deutschen Postmarkt aufweisen, aber auch eine Ausweitung der bestehenden Anzeige- 

und Berichtspflichten bedeuten können:  

 Die Gewichtsgrenze für Postsendungen ist höher als im deutschen Postrecht, 

31,5 kg statt 20 kg. 

 Die EU-Paketverordnung legt eine Mindestgröße in Abhängigkeit der Beschäf-

tigtenzahl fest, so dass anzeigepflichtige Unternehmen auch Angaben zur An-

zahl ihrer Beschäftigten machen müssen, sofern sie grenzüberschreitende Pa-

ketzustelldienste erbringen. 

Darüber hinaus spezifizieren Artikel 4 und 5 der EU-Paketverordnung umfangreiche 

Berichtspflichten der Unternehmen gegenüber der Bundesnetzagentur, die bisher nicht 

vollständig durch die bestehenden Regelungen des deutschen Postgesetzes abgedeckt 

sind bzw. bisher nicht von der Bundesnetzagentur erhoben werden: 

                                                
 25 Vgl. Bender und Thiele (2019), Kapitel 2.2. 
 26 Europäische Kommission (2018), Verordnung 2018/644, Verordnung (EU) 2018/644 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 über grenzüberschreitende Paketzustelldienste, 
Artikel 2 [Nachfolgend Paket-VO]. 

 27 Siehe Artikel 2 Paket-VO. 
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 Die erforderlichen Angaben zu den Stammdaten der Unternehmen erfassen in 

den derzeitigen Genehmigungsverfahren nicht sämtliche Angaben, die im Rah-

men der EU-Paketverordnung erhoben werden müssen, beispielsweise die Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer. Zudem müssen im Rahmen der EU-

Paketverordnung die Merkmale und Beschreibung der angebotenen Paketzu-

stelldienste, allgemeine Geschäftsbedingungen, einschl. Beschwerdeverfahren 

und mögliche Haftungsbeschränkungen durch die Bundesnetzagentur erhoben 

werden.  

 Die Paketzustelldienste müssen der Bundesnetzagentur jährlich Angaben zu 

Umsätzen und Sendungsmengen, jeweils aufgeschlüsselt nach inländischen 

und grenzüberschreitenden Leistungen, zur Anzahl der Beschäftigten, aufge-

schlüsselt nach Beschäftigungsverhältnissen, sowie Informationen zu beschäf-

tigten Unterauftragnehmern übermitteln.  

 Zusätzlich sind die betroffenen Paketdienstleister verpflichtet, jährlich ihre öffent-

lichen Preislisten zu übermitteln sowie die Listenpreise von 15 Einzelsendungs-

typen, die im Anhang der Verordnung spezifiziert sind. Diese umfassen inländi-

sche und intra-EU Briefsendungen und Pakete mit unterschiedlichen Pro-

duktspezifikationen (bspw. Sendungsverfolgung und eingeschriebene Sendung). 

Um sicherzustellen, dass die Unternehmen ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen und 

die erforderlichen Informationen den Regulierungsbehörden vollständig und fristgerecht 

bereitstehen, ist gemäß Artikel 8 der EU Paketverordnung in den Mitgliedsstaaten bis 

Ende November 2019 ein Sanktionierungssystem zu implementieren, das wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen bei Verstößen gegen die Verordnung 

ermöglicht. 

Zusammenfassend folgt aus der EU-Paketverordnung implizit die Notwendigkeit zur 

Anpassung der bestehenden Regelungen im Postgesetz. Einerseits sind die aus der 

EU Verordnung entstehenden Berichtspflichten der Unternehmen gegenüber der Bun-

desnetzagentur nicht vollständig durch die im Postgesetz verankerten Berichtspflichten 

und Auskunftsrechte abgedeckt. Ein Grund hierfür sind auch die unterschiedlichen De-

finitionen von Paketdiensten auf Grundlage der Paketverordnung und des Postgeset-

zes. Im Resultat ergeben sich aus dem Postgesetz keine Auskunftsrechte für die Bun-

desnetzagentur, um die in der Paketverordnung vorgesehenen Daten und Informatio-

nen abzufragen bzw. kann die BNetzA auf Basis des PostG keinerlei Sanktionen ver-

hängen, wenn Unternehmen Informationen nicht bereitstellen, die laut Paketverordnung 

aber nicht laut PostG erhoben werden müssen. Folglich sind Anpassungen des Postge-

setzes erforderlich, um die Auskunftsrechte bzw. Berichtspflichten aus der EU Pa-

ketverordnung sanktionsbewehrt zu machen.  
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3 Alternative Anzeige- und Berichtspflichten 

Um die derzeitigen Regelungen des deutschen Postgesetzes zu bewerten und Empfeh-

lungen für mögliche Weiterentwicklungen herzuleiten, werden alternative Ansätze für 

Anzeige- und Berichtspflichten diskutiert. Hierfür bieten die nachfolgenden Abschnitte 

eine Darstellung der Regelungen in fünf europäischen Postmärkten sowie im deutschen 

Telekommunikationsmarkt. Die Spannbreite möglicher Anwendungen wird anhand von 

fünf Länderbeispielen illustriert: Belgien, Frankreich, die Niederlande, Österreich und 

Schweden. Abschließend werden die Regelungen verglichen, um ‚best practice‘ für die 

Weiterentwicklung des deutschen Postgesetzes zu identifizieren.  

3.1 Anzeige- und Berichtspflichten in europäischen Postmärkten 

3.1.1 Belgien 

Das belgische Postrecht sieht lediglich eine Lizenzierungspflicht für die Zustellung von 

Briefsendungen bis 2 kg vor.28 Bis 2010 bestand für Dienstleister, die andere Post-

dienste erbringen, eine Anzeigepflicht gegenüber der belgischen Regulierungsbehörde 

BIPT. Mit Inkrafttreten der EU-Paketverordnung wurde eine Anzeigepflicht für Paket-

dienstleister eingeführt, die den Berichtspflichten der Verordnung unterliegen. 

Tabelle 3 Belgien: Übersicht  

 

Quellen: Loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, Loi du 17 janvier 2003 relative au statut du 
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, Arrêté royal du 11 janvier 
2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques und Interview mit BIPT (März 
2019). 

                                                
 28 Die Regelungen sind definiert in L'article 148sexies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 

certaines entre-prises publiques économiques. 

Lizenzen

Lizenzpflichtiger 

Bereich

Zustellung von Briefsendungen bis 2 kg

(Konsolidierer unterliegen nicht der Lizenzpflicht)

Anzahl 3 (mit bpost)

Voraussetzungen Keine besonderen Voraussetzungen 

(Leistungsnachweis nur in Form einer Selbsterklärung, die nicht durch BIPT 

geprüft wird)

Pflichten Beitrag zur Finanzierung der Regulierungsbehörde, wenn der relevante Umsatz 

EUR 500.000 übersteigt

Erfüllung der Grundanforderungen wie sie für alle Postdienstleister gelten, die 

Postsendungen bis 31,5 kg einsammeln, befördern, sortieren oder zustellen, u.a. 

Einrichtung eines transparenten, einfach zugänglichen Beschwerdeverfahrens, 

Einhaltung des Briefgeheimnisses, Einhaltung wesentlicher Arbeitsbedingungen

Berichtspflichten / 

Auskunftsrechte

BIPT verfügt über entsprechende Auskunftsrechte (u.a. genutzt für statistische 

Erhebungen), geregelt im Ermächtigungsgesetz von BIPT (Art. 14)

Kann gegenüber allen Postdienstleister (nicht nur Lizenznehmer) ausgeübt 

werden

Sanktionsmöglichkeiten vorhanden (aber bislang nicht angewendet)
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Tabelle 3 fasst die wesentlichen Kennzeichen des belgischen Lizenzsystems zusam-

men. Mit der Novellierung des belgischen Postgesetzes im Jahr 2019 wurden die Li-

zenzbedingungen erheblich gesenkt. Die vormaligen Vorgaben zum Versorgungsgebiet 

(10% geographische Abdeckung nach einem Jahr, 20% nach zwei Jahren, 40% nach 

drei Jahren, 60% nach vier Jahren und 80% nach fünf Jahren) sowie der Zustellhäufig-

keit (mindestens zwei Tage pro Woche) wurden vollständig aufgehoben. Dienstleister, 

die eine Lizenz beantragen, müssen neben ihren Stammdaten eine funktionale, geo-

graphische und kommerzielle Beschreibung ihres Geschäftsmodells vorlegen sowie 

einen Finanzplan, der belegt, dass der Dienstleister die geplanten Dienste in Einklang 

mit den Qualitätsvorgaben für mindestens zwei Jahre erbringen kann. Das BIPT prüft 

die Beschreibung des Geschäftsmodells und den Finanzplan, um eine Einschätzung 

über die Tätigkeit des Unternehmens zu erhalten, führt aber keine Detailanalyse durch. 

Die derzeitige Verordnung (Royal Decree) sieht für die Lizenzierung eine Gebühr vor, 

die 357 EUR je Element der Wertschöpfungskette beträgt. Die maximale Lizenzgebühr 

für eine Lizenz für Einsammlung, Transport, Sortierung und Zustellung von Briefen be-

trägt somit 1.428 EUR. Die Lizenzgebühr soll aber im Rahmen einer Novellierung der 

Verordnung abgeschafft werden. Die einzige Verpflichtung, der Lizenznehmer im Ge-

gensatz zu anderen Unternehmen unterliegen, ist die Verpflichtung einen Beitrag zur 

Finanzierung der Regulierungsbehörde zu leisten, wenn der relevante jährliche Umsatz 

500.000 EUR übersteigt. 

Seit 2010 bestehen keine weiteren Anzeigepflichten für Postdienstleister. Generell sind 

Postdienstleister verpflichtet, die Grundanforderungen, wie sie im belgischen Postge-

setz definiert sind, zu erfüllen. Eine systematische Kontrolle durch die Behörde erfolgt 

nicht. Die Behörde verfolgt einen pragmatischen Ansatz, d.h. sie reagiert fallweise auf 

Beschwerden und beobachtet den Markt kontinuierlich. Zudem wurde in der Vergan-

genheit auf Gewerberegister zurückgegriffen, um relevante Postdienstleister für die 

Marktbeobachtung zu identifizieren. Mit der Implementierung der EU-Paketverordnung 

müssen Dienstleister, die unter die Berichtspflichten der Paketverordnung fallen, ihre 

Tätigkeit beim BIPT anzeigen, wofür die Regulierungsbehörde ein Onlineportal einge-

richtet hat. Grundsätzlich werden Unterauftragnehmer dabei wie Postdienstleister be-

handelt, jedoch werden Daten nicht von den Subunternehmen, sondern von den Auf-

traggebern erhoben und die Auftraggeber sind verantwortlich für ihre Subunternehmer. 

Nach Angaben der Regulierungsbehörde sind für die Implementierung der EU-

Paketverordnung keine Anpassungen im belgischen Postrecht erforderlich.  

Aus den Statuten des BIPT ergibt sich, dass die Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

Auskunftsrechte gegenüber allen Postdienstleistern besitzt. Zur Durchsetzung der Aus-

kunftsrechte kann das BIPT Ordnungsgelder verhängen. Es gibt keine festgelegten 

Geldstrafen, sondern diese werden im Einzelfall festgelegt und dürfen maximal 5 Pro-

zent des Unternehmensumsatzes betragen.29 

                                                
 29 https://www.bipt.be/fr/operateurs/postal/reglement-relatif-aux-services-de-livraison-transfrontiere-de-

colis/enregistrement-des-transporteurs-de-colis. 

https://www.bipt.be/fr/operateurs/postal/reglement-relatif-aux-services-de-livraison-transfrontiere-de-colis/enregistrement-des-transporteurs-de-colis
https://www.bipt.be/fr/operateurs/postal/reglement-relatif-aux-services-de-livraison-transfrontiere-de-colis/enregistrement-des-transporteurs-de-colis
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3.1.2 Frankreich 

In Frankreich gibt es bislang nur eine Lizenzpflicht für Briefdienstleister, die Briefsen-

dungen bis zu einem Gewicht von zwei Kilogramm zustellen. Eine Anzeigepflicht für 

andere Postdienstleister, wie Paket- und Expressunternehmen, ist in dem französi-

schen Rechtsrahmen ebenso wenig vorgesehen wie eine Anzeigepflicht für Mitwirkende 

(beispielsweise Agenturnehmer oder Briefkonsolidierer). 

Tabelle 4 Frankreich: Übersicht zu Lizenzpflicht  

 

Quellen: „Code des postes et des communications électroniques“ (Stand: 25. März 2019), „Arrêté du 3 mai 
2006 pris en application de l’article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électro-
niques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d’une autorisation“ und 
„Décret no 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le 
code des postes et des communications électroniques“ sowie Website ARCEP. 

Tabelle 4 fasst die wesentlichen Kennzeichen des französischen Lizenzsystems zu-

sammen. Lizenznehmer müssen umfassende Informationen bereitstellen, wenn sie eine 

Lizenz beantragen. Änderungen der Lizenzauflagen und Aufgabe der Geschäftstätigkeit 

müssen der Behörde gemeldet werden. Nach Erteilung der auf fünfzehn Jahre befriste-

ten Lizenzen unterliegen die Unternehmen regelmäßigen Berichtspflichten im Zusam-

menhang mit der jährlich stattfindenden Marktuntersuchung des Regulierers. Darüber 

hinaus verfügt ARCEP über entsprechende Auskunftsrechte bei anstehenden Verfah-

ren. ARCEP kann den Universaldienstleister (La Poste) und die Lizenznehmer bei Ver-

stößen mit einer Geldbuße bis zu 15.000 EUR belegen. Bei anderen Verstößen kann 

die Behörde den Universaldienstleister mit einer Geldbuße bis zu 5 Prozent des jährli-

chen Nettoumsatzes belegen. Lizenznehmer werden bei Verstößen gegen ihre Pflich-

ten mit einer Verwarnung, einer Kürzung der Lizenzlaufzeit, einer zeitlich befristeten 

Aussetzung der Lizenz bis hin zur Rücknahme derselben bestraft.30 

                                                
 30 Code des postes et des communications électroniques“ (Stand: 25. März 2019), L.5-3. 

Lizenzen

Lizenzpflichtiger 

Bereich

Zustellung von Briefsendungen bis 2 kg („Correspondence“)

(Konsolidierer unterliegen nicht der Lizenzpflicht)

Anzahl 45 (einschließlich La Poste)

Voraussetzungen Umfassende Bereitstellung von Unternehmensangaben zu organisatorischer und 

technischer Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Fachkunde

Beschreibung der Dienstleistungserbringung (Dienste, geographische Abdeckung)

Pflichten Einhaltung der Grundanforderungen (z.B. Wahrung des Postgeheimnisses,

Einrichtung Beschwerdeverfahren)

Optional: Beitrag Universaldienstfonds (autorisiert, aber nicht eingerichtet)

Berichtspflichten / 

Auskunftsrechte

Lizenznehmer unterliegen Berichtspflichten zu statistischen Zwecken (jährlich)

Auskunftsrechte der Behörde für spezifische Verfahren vorhanden

ARCEP kann Sanktionen bei Verstößen aussprechen
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Die Umsetzung der Europäischen Paketverordnung erfolgt direkt ohne eine weitere 

Anpassung des französischen Regulierungsrahmens. Der französische Regulierer 

ARCEP hat die betroffenen Unternehmen über einen Online-Aufruf aufgefordert, sich zu 

registrieren und die entsprechenden Informationen über das Unternehmen, Preise usw. 

in einem Onlinefragebogen dem Regulierer zu übermitteln.31 Die Informationen, die die 

Unternehmen bereitstellen sollen, umfassen Angaben zum Paketdienstleister, Be-

schreibung der angebotenen Paketdienstleistungen und weitere Angaben zum Zweck 

der Marktbeobachtung, sowie die Verbraucherpreise für nationale und grenzüberschrei-

tende Paketdienste (öffentlich verfügbare Preisliste). Aus unserer Sicht verfügt ARCEP, 

ähnlich wie die Bundesnetzagentur, über keine Sanktionsmöglichkeiten, gegenüber 

berichtspflichtigen Paket- und Expressdienstleistern die Registrierungs- und Berichts-

pflicht durchzusetzen, da diese auf lizenzpflichtige Postunternehmen beschränkt sind. 

Uns liegen keine Informationen darüber vor, ob und wie der Regulierer die Unterneh-

men im Markt außer über eine allgemeine Pressemitteilung auf der Homepage von 

ARCEP kontaktiert hat.32 Nach derzeitigem Stand haben betroffene Lizenznehmer (La 

Poste und G3 Worldwide) Preise übermittelt, da diese bereits auf der Homepage der 

Europäischen Kommission abrufbar sind.33 

3.1.3 Niederlande 

In den Niederlanden besteht keine Lizenzpflicht für Postdienstleister und Dienstleister, 

die Postdienste erbringen wollen. Sie sind lediglich verpflichtet, sich bei der Regulie-

rungs- und Wettbewerbsbehörde ACM zu registrieren. 

                                                
 31 Siehe https://extranet.arcep.fr/portail/Op%C3%A9rateursColis.aspx 
 32 Trotz vielfältiger Bemühungen der Autoren hat sich kein Vertreter von ARCEP zu einem Interview 

bereitgefunden. 
 33 Siehe https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en. 

https://extranet.arcep.fr/portail/Op%C3%A9rateursColis.aspx


 Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen Postmarkt 21 

Tabelle 5 Niederlande: Übersicht 

 

Quellen: „Postwet 2009“ (Stand: 1. Januar 2019), „Establishment Act of the Authority for Consumers and 
Markets” (28. Februar 2013) und Interview mit ACM (März 2019). 

Tabelle 5 fasst die wesentlichen Regelungen der niederländischen Anzeigepflicht zu-

sammen. Jeder Dienstleister, der Postdienste erbringt, ist verpflichtet seine Tätigkeit 

und Änderungen der Tätigkeiten bei der ACM zu registrieren. Die Registrierung ist kos-

tenlos und nach dem niederländischen Postgesetz erforderlich für die Einsammlung, 

Sortierung, Transport und/oder Zustellung von adressierten Brief- und Postsendun-

gen.34 Postsendungen sind im Postgesetz nicht exakt, sondern offen definiert, so dass 

strittig ist, inwieweit Paket- und Expressdienste der Registrierungspflicht unterliegen.35 

Die in Abschnitt 2 des Postgesetzes definierten Grundanforderungen (bspw. Postge-

heimnis, Beschwerdeverfahren, Arbeitsbedingungen) gelten für alle Postdienstleister. 

Darüber hinaus sind alle registrierten Postdienstleister mit einem Mindestumsatz von 2 

Mio. EUR verpflichtet, jährlich eine Gebühr zur Finanzierung der Regulierungsbehörde 

zu entrichten. Das Wirtschaftsministerium setzt dafür jährlich einen fixen Umsatzanteil 

fest, aus dem die Gebühr berechnet wird. Die Anzeigepflicht wird von ACM nicht aktiv 

kontrolliert. Im Einzelfall weist ACM bei Beschwerden die Dienstleister lediglich auf ihre 

Anzeigepflicht hin. Zur Durchsetzung der Verpflichtungen aus dem Postgesetz oder bei 

Verstößen gegen die Vorgaben aus dem Postgesetz, einschließlich der Anzeigepflicht, 

kann die ACM Ordnungsgelder verhängen. Bisher wurde von diesem Instrument im 

Rahmen der Anzeigepflicht aber noch nie Gebrauch gemacht.  

Die Regulierungsbehörde ACM besitzt auf Grundlage ihres Errichtungsgesetzes (Estab-

lishment Act of the Authority for Consumers and Markets) ein Auskunftsrecht, das es 

                                                
 34 Wet van 25 maart 2009, houdende regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de 

garantie van de universele postdienstverlening [nachfolgend Postwet 2009], Artikel 41-46. 
 35 Postwet 2009, Artikel 2.  

Anzeigepflicht

Anzeigepflichtiger 

Bereich

Einsammlung und/oder Zustellung von Briefsendungen, Pakete (inländische 

Sendungen bis 20 kg, bei Importen bis 30 kg), Pressesendungen und 

Blindensendungen (Braille)

Strittig, ob Expressdienste dazugehören (nach niederländischem Postrecht)

Anzahl 129 (nur Briefdienstleister sowie PostNL)

Voraussetzungen Keine

Pflichten (gelten

unabhängig von 

der Anzeige)

Pflicht zur Registrierung

Finanzierungspflichten: Umsatzabhängige jährliche Gebühr (Mindestumsatz 2 Mio. 

EUR) zur Finanzierung des ACM Budgets

Einhaltung der Grundanforderungen (z.B. Wahrung des Postgeheimnisses,

Einrichtung Beschwerdeverfahren, Einhaltung von bestimmten

Arbeitsbedingungen)

Berichtspflichten / 

Auskunftsrechte

Auskunftsrecht gegenüber allen Postdienstleistern (Marktmonitoring)

Sanktionsmöglichkeiten vorhanden, aber bislang nicht angewendet

Geregelt im Ermächtigungsgesetz von ACM
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ermöglicht, sämtliche Informationen bei Unternehmen und Dienstleistern abzufragen, 

die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Aufgrund des breiteren Aufgabenspekt-

rums der ACM als Regulierungs- und Wettbewerbsbehörde mehrerer Sektoren ist das 

Auskunftsrecht nicht auf registrierte Postdienstleister beschränkt.36 Die ACM ist auf 

Grundlage des Artikel 33 Postwet 2009 verpflichtet, über Marktentwicklungen zu berich-

ten. Daraus ergeben sich gesonderte Berichtspflichten für Postdienstleister, um der 

ACM die Marktbeobachtung zu ermöglichen. So müssen beispielsweise alle registrier-

ten Postdienstleister mit einem Umsatz von mehr als 1 Mio. EUR jährlich marktrelevan-

te Daten an die ACM berichten. Die ACM fordert dabei, beispielsweise im Rahmen der 

Marktbeobachtung des Paketsegments, von allen Dienstleistern Informationen zu ihren 

Unterauftragnehmern an und fordert Unterauftragnehmer mit mehr als 50 Vollzeitkräften 

auf, sich freiwillig als Postdienstleister zu registrieren. 

Die ACM wurde vom Wirtschaftsministerium mit der Implementierung der EU-

Paketverordnung beauftragt, so dass sich aus dem Errichtungsgesetz auch entspre-

chende Auskunftsrechte der ACM und Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen ergeben. 

Für die Abfrage der Daten hat die ACM eine Online-Registrierung für die Dienstleister 

eingerichtet, die aufgrund der EU-Paketverordnung einer Berichtspflicht gegenüber der 

ACM unterliegen.37  

3.1.4 Österreich 

In Österreich sind grundsätzlich alle Dienstleister anzeigepflichtig, wenn sie mindestens 

eine Leistung aus der postalischen Wertschöpfungskette (Einsammlung, Sortierung, 

Transport, Zustellung) erbringen und nicht als reine Transportunternehmen agieren. Die 

angebotene Qualität und weitere Spezifikationen der erbrachten Dienstleistungen sind 

dabei nicht relevant, so dass auch Kurier- und Expressdienstleister anzeigepflichtig 

sind. Sofern die Dienstleistungen Briefe bis zu einem Gewicht von 50 g umfassen, ist 

eine Lizenzierung („Konzession“) erforderlich. Ausnahmen von der Konzessionspflicht 

bestehen, sofern ausschließlich ausgehende Sendungen oder adressierte inhaltsidenti-

sche Direktwerbung befördert werden oder reine Kurierdienste angeboten werden.38 

                                                
 36 Act of February 28, 2013, containing rules concerning the establishment of the Authority for Consum-

ers and Markets (Establishment Act of the Netherlands Authority for Consumers and Markets), Sec-
tion 6b. 

 37 ACM Webseite,  https://www.acm.nl/nl/onderwerpen-post-registratie-van-
pakketvervoerders/registratieformulier-pakketvervoerders.  

 38 Bundesgesetz über die Regulierung des Postmarktes (Postmarktgesetz-PMG), StF: BGBl. I Nr. 
123/2009 (NR: GP XXIV RV 319 AB 459 S. 45. BR: AB 8203 S. 778) [nachfolgend: Postmarktgesetz], 
§§ 25, 26. 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen-post-registratie-van-pakketvervoerders/registratieformulier-pakketvervoerders
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen-post-registratie-van-pakketvervoerders/registratieformulier-pakketvervoerders
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Tabelle 6 Österreich: Übersicht 

 

Quellen: Postmarktgesetz, Post-Erhebungs-Verordnung und Interview mit RTR (März 2019). 

Tabelle 6 fasst die wesentlichen Regelungen der österreichischen Lizenz- und Anzei-

gepflichten zusammen. Die Konzession wird durch die Regulierungsbehörde RTR / 

Post-Control-Kommission39 auf schriftlichen Antrag unbefristet erteilt. Der Dienstleister 

muss für die Beantragung umfangreiche Angaben über die Art seiner Dienstleistungen, 

das Versorgungsgebiet sowie die organisatorischen, finanziellen und technischen Vo-

raussetzungen für den Betrieb machen. Insbesondere muss die Leistungsfähigkeit, Zu-

verlässigkeit und Fachkunde nachgewiesen und die Einhaltung angemessener Arbeits-

bedingungen belegt werden. Die Post-Control-Kommission kann die Konzession ent-

ziehen, wenn der Konzessionär seine Verpflichtungen aus der Konzession gröblich  

oder wiederholt verletzt oder wenn die Tätigkeit mehr als ein Jahr nicht ausgeübt wur-

de. Die Anzeige ist demgegenüber an keinerlei Bedingungen geknüpft und hat lediglich 

unter Angabe der Art des Dienstes sowie der technischen und betrieblichen Merkmale 

zu erfolgen.40 Die RTR kontrolliert die Einhaltung der Anzeigepflicht nicht aktiv, sondern 

wird auf Hinweise aktiv und weist Dienstleister auf ihre Anzeigepflicht hin. Verstöße 

gegen die Anzeigepflicht oder die allgemeinen Grundanforderungen können mit Ord-

nungsgeldern bis 30.000 EUR geahndet werden.41 

Für alle Postdienstleister gelten die Postmarktgesetz definierten Grundanforderungen, 

wie beispielsweise die Einrichtung eines Beschwerdemanagements, und für Dienstleis-

tungen im Bereich des Universaldienstes weitergehende Verpflichtungen, wie bei-

                                                
 39 Die Regulierungsbefugnisse im österreichischen Postmarkt verteilen sich auf die Post-Control-

Kommission und die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR). Für Details zur Aufgabentei-
lung enthalten §§37-40 Postmarktgesetz. 

 40 Postmarktgesetz, §§ 25-30. 
 41 Postmarktgesetz, §55; Sanktionen können von der Postbehörde I (Teil des Verkehrsministeriums) 

ausgesprochen werden. Die RTR / Post-Control-Kommission kann Verstöße lediglich zur Anzeige 
bringen. 

Lizenzen („Konzession“) Anzeigepflicht

Bereich Beförderung und Zustellung von 

adressierten Briefsendungen bis 50 g

Einsammlung, Sortierung und/oder 

Zustellung von Postsendungen bis 31,5 kg

Anzahl 5 (ohne Österreichische Post AG) 24 (ohne Österreichische Post AG)

Voraussetzungen Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, 

Fachkunde

Einhaltung angemessener 

Arbeitsbedingungen (Kollektivvertrag)

Keine

Pflichten Beitrag Finanzierung

• UD-Fonds (nicht eingerichtet)

• Umrüstung Hausbrieffachanlagen

• Budget RTR

Endkundenangelegenheiten

AGB und Qualitätsnormen im UD-Bereich

Beitrag Finanzierung

• Budget RTR (Umsatzschwelle)

Endkundenangelegenheiten

AGB und Qualitätsnormen im UD-Bereich

Berichtspflichten / 

Auskunftsrechte

Generelles Auskunftsrecht der Behörde gegenüber allen Postdienstleistern

(geregelt im Postmarktgesetz), regelmäßig zu poststatistischen Zwecken (über zusätzliche 

Verordnung); Sanktionen kann nur das Verkehrsministerium aussprechen
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spielsweise Laufzeitvorgaben, unabhängig davon, ob es sich um einen anzeige- oder 

einen lizenzpflichtigen Dienstleister handelt.42 Zudem sind alle Postdienstleister ver-

pflichtet einen jährlichen Beitrag zur Finanzierung der RTR zu leisten. Die Verpflichtung 

greift ab einer bestimmten Umsatzschwelle, die jährlich auf Grundlage der Gesamtum-

sätze des Postmarktes neu bestimmt wird (und 2019 bei ca. EUR 350.000 lag). Kon-

zessionäre mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. EUR können zudem zur Fi-

nanzierung des Universaldienstes sowie zur Deckung der Kosten zur Bereitstellung von 

Hausbrieffachanlagen verpflichtet werden.43 

Auf Basis des Postmarktgesetzes unterliegen sämtliche Postdienstleister einer Be-

richtspflicht gegenüber dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technolo-

gie und der Regulierungsbehörde.44 Zudem statuiert die Post-Erhebungs-Verordnung 

(PEV) ein Auskunftsrecht der RTR, zur Beobachtung und Überwachung der Markt- und 

Wettbewerbsentwicklung auf dem Gebiet des Postwesens. Die PEV enthält detaillierte 

Angaben zu den Informationen, die Postdienstleister der RTR vierteljährlich zur Verfü-

gung stellen müssen, beispielsweise Angaben zu den Sendungsmengen, Umsätzen 

und Infrastruktureinrichtungen. Zur Durchsetzung der Auskunftsrechte bzw. Berichts-

pflichten können Ordnungsgelder von bis 30.000 EUR verhängt werden.45 Unterauf-

tragnehmer sind anzeigepflichtig und werden über die Marktteilnehmer abgefragt. In 

einer zweiten Abfrage werden die Daten der Unterauftragnehmer erhoben, sofern diese 

bei der ersten Abfrage noch nicht erfasst waren. Um Doppelzählungen (bspw. bei Men-

gen) auszuschließen, wurde mit der Novellierung der PEV im April 2019 die Unter-

scheidung zwischen „im Auftrag“ und „eigene Leistungen“ eingeführt. Zudem verfolgte 

die Novellierung auch das Ziel den Aufwand für die Dienstleister zu minimieren, indem 

keine doppelte Erhebung (für die Marktbeobachtung und die Erhebung im Rahmen der 

EU-Paketverordnung) durchgeführt wird. Die von der RTR erhobenen Daten werden 

veröffentlicht und – soweit diese keine vertraulichen Unternehmensdaten enthalten – 

als OpenData zur Verfügung gestellt.  

Auf Grundlage der bestehenden Anzeigepflicht sowie der novellierten PEV sind die Be-

richtspflichten aus der EU-Paketverordnung in Österreich durch bestehende Regelun-

gen abgedeckt und sanktionsbewehrt. 

3.1.5 Schweden 

In Schweden besteht eine Lizenzpflicht für die Zustellung von Briefsendungen bis zu 

einem Maximalgewicht von 2 kg. Im Frühjahr 2019 wurde zur Implementierung der EU-

Paketverordnung eine Anzeigepflicht für die Erbringung von Paketdienstleistungen bis 

zu einem Maximalgewicht von 31,5 kg eingeführt. 

                                                
 42 Postmarktgesetz, §32 
 43 Postmarktgesetz, §§14, 34. 
 44 Postmarktgesetz, §49. 
 45 Siehe FN 41. 
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Tabelle 7 Schweden: Übersicht 

 

Quellen: Postgesetz (Postlag 2010: 1045), Postverordnung (Postförordining 2010,1049), Umsetzungsge-
setz (Lag 2019:181) und Interview mit PTS (März 2019). 

Tabelle 7 fasst die wesentlichen Regelungen der schwedischen Lizenz- und Anzeige-

pflichten zusammen. Die Lizenzpflicht in Schweden gilt für alle Dienstleister die Brief-

sendungen mit einem Maximalgewicht von 2 kg erbringen. Der Fokus liegt dabei auf der 

Zustellung, so dass beispielsweise für reine Einsammeldienstleistungen keine Lizenz 

erforderlich ist. Auf Antrag erteilt die Regulierungsbehörde PTS eine unbefristete Li-

zenz. Der Dienstleister muss hierfür neben Nachweisen der Unternehmensregistrierung 

auch eine Beschreibung seiner Tätigkeiten einreichen, die nachweist, dass der Dienst-

leister die Grundanforderungen aus dem Postgesetzt erfüllen kann, beispielsweise die 

Wahrung des Postgeheimnisses und Zuverlässigkeit des Dienstleisters. Die Nachweise 

erfolgen in Form einer Selbsterklärung des Dienstleisters, die durch die PTS geprüft 

und bewertet wird. Die Erteilung der Lizenz erfolgt kostenfrei jedoch sind Lizenznehmer 

verpflichtet einen jährlichen Beitrag zur Finanzierung der Regulierungsbehörde zu leis-

ten. Diese richtet sich nach dem jährlichen Sendungsvolumen und beträgt mindestens 

4.000 SEK (rund 370 EUR).46 

Vor dem Hintergrund der EU-Paketverordnung wurde ein neues Gesetz erlassen, das 

im Mai 2019 in Kraft trat. Die Zuständigkeit für den Paketmarkt wurde von der Behörde 

Trafikanalys auf die Regulierungsbehörde PTS übertragen und für Dienstleister, die den 

Berichtspflichten aus der EU-Paketverordnung unterliegen und Pakete bis 31,5 kg be-

fördern, eine Anzeigepflicht gegenüber der PTS eingeführt.47 Die Dienstleister müssen 

neben Stammdaten auch eine Kurzbeschreibung ihrer Dienstleistungen übermitteln 

sowie Indikatoren für die Größe des Unternehmens (Anzahl der Beschäftigten, Um-

                                                
 46 Postgesetz (Postlag 2010: 1045), Chapter 2; Postverordnung (Postförordining 2010,1049). 
 47 Umsetzungsgesetz (Lag 2019:181). 

Lizenzen Anzeigepflicht

Bereich Zustellung von Briefsendungen bis 2 kg Für Paketzustellunternehmen, einschließlich 

Unterauftragnehmer in der Zustellung

Anzahl 30 (einschließlich PostNord) Keine Angaben

Voraussetzungen Registereintragung

Nachweis von Leistungsfähigkeit und

Zuverlässigkeit, Maßnahmen zur 

Einhaltung des Briefgeheimnisses

(Nachweise in Form einer Selbsterklärung 

der Unternehmen)

Keine

Bei Anmeldung Beschreibung der Tätigkeiten 

und Angaben zur Unternehmensgröße

Pflichten Einhaltung der Grundanforderungen 

Bereitstellung von Daten für 

Markterhebung

Veröffentlichung der Beschwerdestatistik

Finanzierungsbeitrag PTS

Informationsbereitstellung gemäß 

Europäische Paketverordnung, sowie 

weiterer Daten (Markterhebung)

Finanzierungsbeitrag PTS (Kosten 

Datenerhebung)

Berichtspflichten / 

Auskunftsrechte

Auskunftsrechte und Sanktionen geregelt 

im Postgesetz (betrifft nur Lizenznehmer)

Auskunftsrechte und Sanktionen geregelt im 

Umsetzungsgesetz
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satz). Im Unterschied zu den Lizenznehmern sind die übrigen Postdienstleister nicht an 

die Grundanforderungen des schwedischen Postgesetzes gebunden. PTS wird die ein-

gehenden Anzeigen prüfen und eigene Untersuchungen durchführen, um sicherzustel-

len, dass alle relevanten Marktteilnehmer ihrer Anzeigepflicht nachkommen. Dabei un-

terliegen auch Subunternehmen der Anzeigepflicht, Paketshop oder ausgelagerte Post-

filialen allerdings nicht, da die Beförderung mit Zustellung im Paketshop von der PTS 

als abgeschlossen angesehen wird. Die Anzeige ist gebührenfrei aber es ist geplant, 

dass - ähnlich wie bei der Lizenzierung – eine jährliche Gebühr zur Finanzierung der 

entstehenden Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Registrierung und Daten-

erhebung erhoben werden soll.48 

Die Regulierungsbehörde PTS hat Auskunftsrechte gegenüber den lizenz- und den 

anzeigepflichtigen Postdienstleistern. Mit der Novellierung des Postgesetzes im Jahr 

2018 wurden die Auskunftsrechte der Regulierungsbehörde gestärkt. Grundsätzlich 

müssen Lizenznehmer der PTS alle Daten zur Verfügung stellen, die diese für die Erfül-

lung ihrer Aufgaben benötigt, einschließlich der Prüfung der Einhaltung der Grundan-

forderungen und Daten zur Marktbeobachtung. Für anzeigepflichtige Dienstleister wur-

den Berichtspflichten auf Grundlage der Vorgaben aus der EU-Paketverordnung mit 

dem Erlass des Umsetzungsgesetzes im Jahr 2019 implementiert. Zudem wurden mit 

dem neuen Gesetz weitergehende Auskunftsrechte für PTS eingeführt, damit die Regu-

lierungsbehörde nicht nur ihren Verpflichtungen aus der EU-Verordnung nachkommen, 

sondern auch den inländischen Paketmarkt effizient überwachen kann. Zur Durchset-

zung der Auskunftsrechte (und der Anzeigepflicht) kann PTS Ordnungsgelder verhän-

gen, die im Einzelfall festgelegt werden.49 

3.2 Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen Telekommunikations-

sektor 

Der deutsche Telekommunikationssektor stellte im Rahmen der Marktliberalisierung 

oftmals einen Referenzpunkt für den Postsektor dar und im Postgesetz wird bei einzel-

nen Regelungen auf die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) verwie-

sen. Hierbei ist anzumerken, dass sich die Verweise im Postgesetz auf das Telekom-

munikationsgesetz vom 25.Juli 1996 beziehen und damit teilweise auf Regelungen, die 

seit der Novellierung des TKG 2012 nicht mehr bestehen. 

3.2.1 Anzeigepflicht im deutschen Telekommunikationssektor 

Im TKG 1996 war der Marktzutritt zum Telekommunikationssektor über ein Allgemein-

genehmigungsverfahren in Kombination mit einem Einzelgenehmigungsverfahren gere-

                                                
 48 Webseite PTS, https://pts.se/sv/bransch/post/paketleveranstjanster---ny-eu-forordning/;   

Interview PTS. 
 49 Postgesetz (Postlag 2010: 1045), Section 14; Webseite PTS,  

https://pts.se/sv/bransch/post/paketleveranstjanster---ny-eu-forordning/. 
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gelt. Gemäß § 4 TKG1996 war jeder, der Telekommunikationsdienstleistungen erbringt 

gegenüber der Bundesnetzagentur anzeigepflichtig. Darüber hinaus waren gemäß 

§6 TKG1996 Lizenzen erforderlich, wobei vier unterschiedliche Lizenzklassen definiert 

waren (Mobilfunk, Satellitenfunk, Übertragungswege einschließlich der Dienstleistungen 

und Sprachtelefonie ohne eigene Übertragungswege). Die Erteilung der Lizenzen war 

an bestimmte Anforderungen geknüpft, beispielsweise Nachweise über die Zuverläs-

sigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde, jedoch war die Anzahl der Lizenzen zah-

lenmäßig unbeschränkt50, so dass Markteintritte uneingeschränkt möglich waren.51 

Mit der Novellierung des TKG im Jahr 2012 wurde das Einzelgenehmigungsverfahren 

im deutschen Telekommunikationssektor aufgehoben und der Marktzutritt erfolgt seit-

dem ausschließlich über eine Allgemeingenehmigung:52 Der Betrieb von Telekommuni-

kationsnetzen und/oder das Erbringen von Telekommunikationsdiensten unterliegt ge-

mäß § 6 TKG einer Meldepflicht (Anzeigepflicht) gegenüber der Bundesnetzagentur. 

Durch die Anzeige werden keine über die gesetzlichen Rechte des TKG hinaus gehen-

den Rechte gewährt, sondern die Anzeige ermöglicht der Bundesnetzagentur die 

Marktbeobachtung und erleichtert die Überwachung der am Markt tätigen Unterneh-

men.53  

Die Anzeige hat bei Aufnahme, Änderung und Beendigung der meldepflichtigen Tätig-

keit unverzüglich und schriftlich zu erfolgen. Meldepflichtige Tätigkeiten umfassen (1) 

das gewerbliche Betreiben eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes oder (2) das 

gewerbliche Erbringen öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste. In Bezug 

auf diese beiden Tätigkeiten werden die Begriffe weitergehend definiert:54 

 Gewerblich ist jede Tätigkeit, die zumindest mit der Absicht der Kostendeckung 

angeboten wird. Somit können auch unentgeltliche Dienste gewerblich sein, so-

fern sie sich anderweitig finanzieren, bspw. durch Werbung. 

 Als öffentliches Telekommunikationsnetz wird ein Netz angesehen, wenn es 

ganz oder überwiegend der Bereitstellung öffentlich zugänglicher Telekommuni-

kationsdienste dient. Dies umfasst auch Angebote, die nur auf eine bestimmte 

Kundengruppe bzw. bestimmten Kundentyp abzielen, der ebenfalls der Öffent-

lichkeit zuzurechnen ist. 

                                                
 50 Eine zahlenmäßige Beschränkung war lediglich für Anzahl der Mobilfunklizenzen möglich. 
 51 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 25.7.1996, §§ 6ff.; Für eine Übersicht vgl. bspw. Kruse, Jörn 

(1996), Liberalisierung der Telekommunikation in Deutschland, Wirtschaftsdienst, Vol. 76, No. 2, 
S. 73-80. 

 52 Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004, nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung 
telekommunikationsrechtlicher Regelungen (BGBl. I Nr. 19 vom 9. Mai 2012). 

 53 Vgl. Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2230) geändert worden ist; Bundesnetzagentur, Web-
seite Meldepflicht,   
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/A
nbieterpflichten/Meldepflicht/meldepflicht-node.html, Stand 14.5.2019.  

 54 Bundesnetzagentur, Informationsblatt zur Meldepflicht nach § 6 TKG, verfügbar unter:  
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unt
ernehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Meldepflicht/Meldeformular_pdf.pdf?__blob=publication 
File&v=16 [zuletzt abgerufen am 21.5.2019]. 
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 Als Betreiber eines Telekommunikationsnetzes gilt, wer ein öffentliches Kom-

munikationsnetz bereitstellt. Das Netz muss hierbei nicht im Eigentum des Be-

treibers sein, sondern es reicht aus, dass der Betreiber die tatsächliche und 

rechtliche Kontrolle über das Netz hat. 

 Erbringer eines Telekommunikationsdienstes ist, wer aus Sicht des Kunden die 

Dienstleistung erbringt. Reine Wiederverkäufer (Reseller) sind daher ebenfalls 

meldepflichtig, auch wenn dieser die (weiter)verkaufte Leistung nicht selbst son-

dern durch die Inanspruchnahme Dritter realisiert. 

Gemäß § 3 Nr. 6 TKG können zwei Typen von Diensteanbietern unterschieden werden, 

nämlich jene die (a) Telekommunikationsdienste erbringen und jene die (b) an der Er-

bringung mitwirken. Jene Diensteanbieter, die lediglich an der Erbringung mitwirken, 

sind gemäß § 6 TKG nicht meldepflichtig und umfassen beispielsweise Callshops, In-

ternet-Cafés oder Restaurants mit WLAN-Angeboten. Gekennzeichnet sind diese „Mit-

wirkenden“ in der Regel dadurch, dass der TK-Anschluss des Anbieters durch die End-

nutzer mitbenutzt wird und es sich oftmals „um eine spontane, meist kurzzeitige auf den 

lokalen Herrschaftsbereich des Diensteanbieters beschränkte Inanspruchnahme“ han-

delt. Die Bereitstellung der Nutzungsmöglichkeit stellt dann keine eigenständige Erbrin-

gung sondern lediglich eine Mitwirkung dar. Hingegen stellt die Bereitstellung des Tele-

kommunikationsanschlusses an die Mitwirkenden durch Dritte eine meldepflichtige Tä-

tigkeit dar.55 Abbildung 3 veranschaulicht die Unterscheidung der beiden Gruppen und 

ihre Abgrenzungsmerkmale. 

Abbildung 3 Meldepflichtige Telekommunikationsanbieter 

 

 

 

Quelle: WIK basierend auf Bundesnetzagentur (2015). 

                                                
 55 Bundesnetzagentur (2015). 

Kunden Kunden

Besonderheit:

• Dauerhafte Inanspruchnahme 

des TK-Dienstes im Rahmen 

des Vertrages

• Überlassung eines 

Anschlusses, bspw. Mobilfunk-

Rufnummer

Besonderheit:

• Dauerhafte Inanspruchnahme 

des TK-Dienstes im Rahmen 

des Vertrages

• Überlassung eines Internet-

Anschluss mit IP-Adresse
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Vorleistungsprodukt eines 

TK-Diensteanbieters oder 

Netzbetriebers

TK-Diensteanbieter 

einschließlich Reseller und 

Prepaid-Anbieter

Kunden

Besonderheit:

• Kurzzeitige Inanspruchnahme der Leistung durch den Endkunden

• Angeboten wird nicht der TK-Anschluss selbst, sondern nur dessen 

vorübergehende Nutzung

Callshop, Internet-Café, 

Hotspot

Telefon-/Internetnutzung mit 

eigener oder von Dritten zur 

Verfügung gestellter TK-

Endeinrichtung

Hotel, Restaurant, Café mit 

Internet-PC

Telefongerät auf dem 

Hotelzimmer, Internet-Nutzung im

Hause

Telefon- oder 

Breitbandanschluss

Telefon- oder 

Breitbandanschluss

Meldepflichtige Anbieter Nicht-meldepflichtige Anbieter

„Mitwirkende“
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Die Unterscheidung zwischen meldepflichtigen und nicht-meldepflichtigen Anbietern 

wurde implementiert, um einige Anbieter von spezifischen Verpflichtungen aus dem 

TKG zu befreien. Beispiele hierfür sind unter anderem die Verpflichtungen Notrufnum-

mer sicherzustellen (§ 108 TKG) oder zu technischen Schutzmaßnahmen (§ 109 TKG). 

Unbeachtet dessen unterliegen alle Anbieter, unabhängig von einer etwaigen Melde-

pflicht, allgemeinen Verpflichtungen, die sich aus Teil 7 des TKG ergeben. Diese um-

fassen beispielsweise Regelungen zur Wahrung des Fernmeldegeheimnis, des Daten-

schutzes und der öffentlichen Sicherheit. 

Für die Meldung sind von den Anbietern Angaben zum Unternehmen (bspw. Rechts-

form, Kontaktdaten), zum Grund der Meldung (Aufnahme, Änderung oder Beendigung), 

zum Telekommunikationsnetz (Betrieb eines eigenen Netzes und falls ja, zu Grunde 

liegende Technologien und Beschreibung des Netzes), zu den angebotenen Telekom-

munikationsdiensten (bspw. Sprachtelefonie, Internetzugang, E-Mail, Vermietung von 

Übertragungswegen) und zur etwaigen Vergabe von Rufnummern und Anschlussken-

nungen zu machen. Die Bundesnetzagentur hat dem Anbieter auf Antrag innerhalb ei-

ner Woche die Vollständigkeit der Meldung zu bestätigen. 

3.2.2 Berichtspflichten im deutschen Telekommunikationssektor 

Die Meldepflicht zielt darauf ab, der Bundesnetzagentur die Marktbeobachtung zu er-

möglichen und die Überwachung der am Markt tätigen Unternehmen zu erleichtern. 

Meldepflichtige Anbieter unterliegen gemäß § 4 TKG einer Berichtspflicht und müssen 

der Bundesnetzagentur auf Verlangen die Informationen zur Verfügung stellen, die die 

Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer eigenen Berichtspflichten gegenüber der Europä-

ischen Kommission und anderen internationalen Gremien benötigt. Die Formulierung im 

TKG ist dabei sehr offen gewählt, so dass bei einer Veränderung der Berichtspflichten 

der Bundesnetzagentur gegenüber internationalen Institutionen auch die Berichtspflich-

ten der Anbieter gegenüber der Bundesnetzagentur variabel erscheinen.  

Zusätzlich stattet § 127 TKG die Bundesnetzagentur mit einem umfangreichen Aus-

kunftsrecht aus. Hierbei kann die Bundesnetzagentur von allen meldepflichtigen Anbie-

tern Informationen verlangen, die diese für die Erfüllung ihrer Pflichten aus dem TKG 

benötigt. Das TKG spezifiziert über dieses allgemeine Auskunftsrecht hinaus in § 127 

Absatz 1 TKG mehrere Bereiche, für die Auskünfte verlangt werden können. Diese um-

fassen unter anderem Auskünfte  

 zur Prüfung von Beschwerden,  

 bei Annahme von Pflichtverletzungen,  

 zur Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisvergleichen für Dienste zum Nutzen 

der Endnutzer,  

 für statistische Zwecke und 

 für Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren. 
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Darüber kann die Bundesnetzagentur Auskünfte zu wirtschaftlichen Kennzahlen, insbe-

sondere Umsatzzahlen, verlangen sowie Auskünfte über die zukünftige Entwicklung der 

Netze und Dienste, sofern diese sich auf Dienste der Vorleistungsebene auswirken. 

Gegenüber Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht in den Vorleistungsmärkten 

kann die Bundesnetzagentur zudem Rechnungslegungsdaten zu den mit diesen Vor-

leistungsmärkten verbundenen Endnutzermärkten verlangen. 

Die Vorgaben aus dem Postgesetz zur Meldepflicht sowie zur Durchsetzung der Be-

richts- und Auskunftsrechte sind sanktionsbewehrt. Gemäß § 149 TKG kann ein Buß-

geld in Höhe von bis zu 10.000 EUR verhängt werden, wenn Information, die die Bun-

desnetzagentur für ihre internationalen Berichtspflichten (aus § 4 TKG) benötig, nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Ein 

Bußgeld von ebenfalls bis zu 10.000 EUR kann verhängt werden, wenn Anbieter ihrer 

Meldepflicht (aus § 6 TKG) nicht nachkommen, d.h. die Meldung nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erfolgt. Zur 

Durchsetzung der Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur aus § 127 TKG können dem 

Anbieter Zwangsgelder von bis zu 500.000 EUR auferlegt werden. Die Kosten für die 

Prüfung der verlangten Auskünfte einschließlich Kosten für externe Sachverständige 

können zudem den Anbietern auferlegt werden, sofern die Prüfungen einen Verstoß 

gegen Auflagen, Anordnungen oder Verfügungen der Bundesnetzagentur ergeben. 

3.3 Vergleichende Analyse und Identifikation von „best practices“ 

Während im deutschen Telekommunikationssektor die Lizenzierung im Jahr 2012 voll-

ständig abgeschafft wurde, sind diese administrativen Marktzutrittsbarrieren in den 

Postmärkten immer noch weit verbreitet. In allen betrachteten europäischen Postmärk-

ten, außer den Niederlanden, benötigen Dienstleister für die gewerbliche Beförderung 

von Briefsendungen eine Lizenz, die durch die Regulierungsbehörde erteilt wird. Hierbei 

sind in der Regel Nachweise über die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkun-

de erforderlich, die in den einzelnen Ländern unterschiedlich umfangreich belegt wer-

den müssen. Mit der Lizenz sind häufig spezifische Verpflichtungen verbunden, bei-

spielsweise Beiträge zur Finanzierung der Regulierungsbehörde oder zur Sicherstellung 

des Universaldienstes. Die Einhaltung von Grundanforderungen, wie beispielsweise die 

Wahrung des Briefgeheimnisses oder die Einrichtung von Beschwerdeverfahren, ist 

nicht zwangsläufig an die Lizenzierung geknüpft, sondern gilt oftmals für alle Post-

dienstleister. Im deutschen Telekommunikationssektor unterliegen grundsätzlich alle 

Unternehmen spezifischen Grundanforderungen, unabhängig davon, ob diese der An-

zeigepflicht unterliegen. Die Lizenzierungsverfahren in den einzelnen Postmärkten sind 

seit Jahren weitgehend unverändert. Lediglich in Belgien wurden die mit der Lizenzie-

rung einhergehen Verpflichtungen mit der Novellierung des Postgesetzes im Jahr 2019 

erheblich gesenkt. In Schweden wurde bei der Diskussion zu Änderungen im Postge-

setz, die 2018 in Kraft traten, auch über eine Abschaffung der Lizenzen nachgedacht. 
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Letztlich wurde das Lizenzierungssystem aber beibehalten, da die Abschaffung der 

Lizenzen keine ausreichende politische Unterstützung erhielt. 

In allen Ländern und Sektoren, mit Ausnahme von Frankreich, existieren Anzeigepflich-

ten, wobei es wesentliche Unterschiede in der Art und Ausgestaltung gibt. So beinhaltet 

das Postgesetz in Belgien und Schweden keine explizite Anzeigepflicht für Dienstleis-

ter, die Postdienste außerhalb des lizenzpflichtigen Bereichs erbringen. Mit Übertra-

gung der Zuständigkeit für die Umsetzung der EU-Paketverordnung deckt das belgi-

sche Postgesetz aber die neu eingeführte Anzeigepflicht für Paketdienstleister, die den 

Berichtspflichten aus der EU-Paketverordnung unterliegen. In Schweden wurde ein 

separates Gesetz verabschiedet, um eine Anzeigepflicht für diese Paketdienstleister 

einzuführen. In Österreich und den Niederlanden bestehen allgemeine Anzeigepflichten 

für alle Dienstleister, die Postsendungen gewerblich befördern. Im Gegensatz dazu 

differenziert das deutsche TKG bei der Anzeigepflicht zwischen anzeigepflichtigen 

Dienstleistern, die selbst Dienste erbringen, und nicht-anzeigepflichtigen Dienstleistern, 

die lediglich bei der Erbringung von Diensten mitwirken. Ein solcher Ansatz, der auf 

eine Anzeigepflicht wesentlicher Akteure abzielt, ist auch bei der Implementierung der 

Anzeigepflichten in europäischen Postmärkten zu beobachten In der Regel fokussieren 

die Regulierungsbehörden auf die relevanten Marktteilnehmer. Die Einhaltung der An-

zeigepflicht wird oftmals nicht aktiv überwacht und kleinere Dienstleister werden auf-

grund von Hinweisen aus dem Markt oder Beschwerden auf ihre Anzeigepflicht hinge-

wiesen. In Schweden unterliegen zudem Paketshops und ausgelagerte Postfilialen 

nicht der Anzeigepflicht, da die „gewerbliche Beförderung von Postdiensten“ aus Sicht 

der Regulierungsbehörde mit Zustellung an der Annahmestelle beendet ist. Die öster-

reichische Regulierungsbehörde RTR verfolgt einen ähnlichen Ansatz und setzt die 

Anzeigepflichten von kleinen und Kleinstdienstleistern nicht aktiv durch, da das Markt-

ergebnis von diesen nicht wesentlich beeinflusst wird und Erhebungen von diesen 

Dienstleistern keinen hinreichenden Mehrwert generieren. Ferner liegen diese unterhalb 

der Umsatzschwelle, ab ein Beitrag zur Finanzierung der Regulierungsbehörde erhoben 

wird. Der RTR ist bewusst, dass die Zahl der Postdienste-Anbieter wesentlich höher 

liegt als die Anzahl der angezeigten Dienstleister, insbesondere nachdem der Europäi-

sche Gerichtshof im Jahr 2018 den Begriff Postdienste sehr weit definiert hat.56 Die 

schwedische Regulierungsbehörde PTS plant bei der Umsetzung der Anzeigepflicht 

zunächst auf die freiwillige Teilnahme zu setzen und ergänzend Informationen aus an-

deren Quellen zu nutzen, wie beispielsweise Angaben aus dem schwedischen Unter-

nehmensregister, um weitere anzeigepflichtige Unternehmen zu identifizieren. Auch die 

belgische Regulierungsbehörde nutzt Daten aus dem Gewerberegister, um relevante 

anzeigepflichtige Dienstleister zu identifizieren. 

In den betrachteten Postmärkten und im deutschen Telekommunikationssektor beste-

hen umfangreiche Berichtspflichten bzw. die Regulierungsbehörden verfügen durchweg 

über weitgehende Auskunftsrechte. Die jeweiligen Gesetzesgrundlagen sind in der Re-

                                                
 56 Vgl. Europäischer Gerichtshof (2018), Urteil des Gerichtshofes, 31. Mai 2018, C259/16. 
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gel allgemein formuliert und ermöglichen es den Behörden sämtliche Informationen 

anzufragen, die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Die jeweiligen Auf-

gaben beschränken sich dabei nicht auf im Gesetz erfasste Verpflichtungen der Regu-

lierungsbehörde. So war die Übertragung der Zuständigkeit für die Umsetzung der EU-

Paketverordnung auf die Regulierungsbehörde in Belgien und in den Niederlanden aus-

reichend, um entsprechende Auskunftsrechte der Regulierungsbehörde bzw. Berichts-

pflichten der Unternehmen zu statuieren. Das deutsche TKG beinhaltet einen ähnlichen 

Ansatz, indem der Bundesnetzagentur pauschal ein Auskunftsrecht „zur Erfüllung ihrer 

Berichtspflichten gegenüber Kommission und anderen internationalen Gremien“ zu-

spricht. Zudem beinhaltet das TKG eine Auflistung, die exemplarisch und nicht vollum-

fänglich mögliche Auskunftsbegehren formuliert. In Österreich sind die regelmäßigen 

Berichtspflichten der Dienstleister sogar in einer separaten Verordnung detailliert aufge-

führt. 

Grundsätzlich verfügen alle Regulierungsbehörden über hinreichende Sanktionsmög-

lichkeiten, um Verstöße gegen die Anzeige- oder Berichtspflichten zu ahnden. Hierbei 

sind nicht überall fixe Obergrenzen für Bußgelder vorgegeben. In Schweden und in den 

Niederlanden werden etwaige Bußgelder im Einzelfall festgelegt, während die zulässige 

Obergrenze in Belgien auf Grundlage des Unternehmensumsatzes festgelegt ist. Im 

deutschen Telekommunikationssektor besteht zudem die Möglichkeit, die Kosten für die 

Prüfung von Informationen, inklusive der Kosten für externe Gutachter, dem Unterneh-

men aufzuerlegen, sofern sich aus der Prüfung der Daten Verstöße ergeben.  

Die nachfolgende Tabelle 8 bietet einen Überblick über die Anzeige- und Berichtspflich-

ten in den fünf europäischen Postmärkten und dem deutschen Telekommunikationssek-

tor. 
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Tabelle 8 Übersicht alternativer Anzeige- und Berichtspflichten  

 
Post TK 

Belgien 
Frank-
reich 

Nieder-
lande 

Öster-
reich 

Schweden DE 

Einzel-
genehmigung 
(Lizenz) 

      

Briefsen-
dungen 
bis 2 kg 

Briefsen-
dungen 
bis 2 kg 

- 
Briefsen-
dungen 
bis 50 g 

Briefsen-
dungen bis 

2 kg 

- 

Allgemein-
genehmigung 
(Anzeige) 

      

Grenz-
über-
schreiten-
de Paket-
dienste 
bis 
31,5 kg 

 Alle Post-
dienste 
(inländische 
Paketdiens-
te bis 20 kg, 
grenzüber-
schreitende 
Paketdiens-
te bis 
31,5 kg) 

Alle Post-
dienste 
(Paket-
dienste 
bis 
31,5 kg) 

Grenz-
überschrei-
tende Pa-
ketdienste 
bis 31,5 kg 

Betrieb von 
TK-Netz 
und/oder 
Erbringen 
von TK-
Diensten 

Berichts-
pflichten / 
Auskunfts-
rechte 

Alle 
Marktteil-
nehmer 

Lizenz-
pflichtige 
Dienstleis-
ter 

Alle Markt-
teilnehmer 

Alle 
Markt-
teilnehmer 

Lizenz- 
und anzei-
gepflichtige 
Dienstleis-
ter 

Alle Markt-
teilnehmer 

Sanktions-
mechanismen 
bei Verstößen 
gegen Anzei-
ge- oder Be-
richtspflicht 

Ja, um-
satzab-
hängig 
(max. 5%) 

Ja, bis 
15.000 € 

Ja Ja, bis 
30.000 € 

Ja, einzel-
fallabhän-
gige Fest-
legung 

Ja, bei An-
zeigepflicht 
bis 10.000 €, 
bei Aus-
kunftsrecht 
bis 500.000 € 
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4 Diskussion politischer Handlungsempfehlungen 

4.1 Bewertung der derzeitigen Anzeige- und Berichtspflichten im deut-

schen Postgesetz 

Das derzeitige Postgesetz implementiert beide Genehmigungsverfahren, die gemäß 

Europäischer Postdiensterichtlinie eingeführt werden können, nämlich eine Einzelge-

nehmigung (Lizenzierung) für Briefsendungen bis 1.000 g und eine Allgemeingenehmi-

gung (Anzeige) für alle anderen Postdienstleistungen. Der ursprüngliche Hintergrund für 

die Einführung von Lizenzen lag in der besonderen infrastrukturellen Bedeutung der 

lizenzpflichtigen Dienste als Kernstück des Universaldienstes. Insbesondere orientiert 

sich die Lizenzpflicht an den ehemaligen Monopolmärkten. Die Lizenzierung war ein 

Instrument, um die monopolisierten Bereiche in den Wettbewerb zu überführen und – 

unter Beachtung der im Postgesetz vorgegebenen Regulierungsziele – durch den Uni-

versaldienst die Grundversorgung sicherzustellen. Des Weiteren sollten die Interessen 

des Kundenschutzes gewahrt werden, indem die Lizenzierung als indirekte Formen der 

Verhaltenssteuerung fungiert: Die Lizenzierung dient als Vehikel zu Regelungen und als 

Hebel zum „Durchreichen“ von Vorgaben aus anderen Bereichen, wie beispielsweise 

des Verbraucherschutzes oder der Sicherstellung der Beschäftigungsverhältnisse. Aus-

gehend von dieser traditionellen Begründung kann angesichts der Marktentwicklungen 

seit Einführung der Lizenzierung 1998 und der letzten Änderung im Jahr 2008 sowie vor 

dem Hintergrund der 2018 in Kraft getretenen Europäischen Verordnung zu grenzüber-

schreitenden Paketen die Frage gestellt werden, welche Funktion eine Vorab-Kontrolle 

durch Zulassungsvorbehalt unter heutigen Bedingungen haben kann.  

Hierfür werden zunächst die ökonomischen Argumente für administrative Markzutritts-

regulierung in Form einer Lizenzierung (vgl. Abschnitt 1.2) geprüft: 

 Negative Externalitäten sind für Postdienste nicht ersichtlich, da keinerlei Riva-

lität im Konsum besteht. 

 Postdienste weisen positive Externalitäten auf. Zur Internalisierung dieser po-

sitiven Externalitäten und um damit die Gesamtwohlfahrt zu erhöhen, sind Vor-

gaben zur Erbringung des Universaldienstes gerechtfertigt. Diese sind gemäß 

dem deutschen Postgesetz nur auf Lizenznehmer mit einem Umsatz von mehr 

als 500.000 EUR anwendbar. Allerdings ergibt sich keinerlei Notwendigkeit den 

Universaldienst mit der Lizenzierung, also mit einem präventiven Verbot mit Er-

laubnisvorbehalt, zu verknüpfen. Vielmehr zeigen die Erfahrungen in anderen 

europäischen Postmärkten und dem deutschen Telekommunikationssektor, 

dass Universaldienstverpflichtungen auch ohne ein allgemeines Lizenzierungs-

system umsetzbar sind. 
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 Übermäßige Markteintritte (Excessive Entry) sind im lizenzpflichtigen Bereich 

in den vergangenen Jahren nicht zu beobachten, obwohl das deutsche Postge-

setz keine Beschränkung für die Anzahl der Lizenznehmer vorsieht. Auch für die 

Zukunft sind keine übermäßigen Eintritte in den lizenzpflichtigen Bereich zu er-

warten, so dass trotz gesunkener Kosten kein Wohlfahrtsverlust zu erwarten ist. 

Die Lizenzierung ist somit ökonomisch nicht begründbar. 

 Cream Skimming kann theoretisch als potentielle Gefahr im Postmarkt betrach-

tet werden. Diese wurde anfangs durch die sachliche Differenzierung der Lizen-

zen für bestimmte Dienste adressiert. Die heutigen Lizenzierungsbedingungen 

enthalten aber keinerlei Vorgaben, wie beispielsweise zum Versorgungsgebiet, 

die Cream Skimming unterbinden können und in der Vergangenheit konnte kein 

Cream Skimming beobachtet werden, das die Integrität des Marktes gefährdet 

hat.  

 Asymmetrische Informationen, bei denen der Anbieter einen Informationsvor-

sprung hinsichtlich der Qualität gegenüber der Nachfrageseite aufweist, können 

bei Postdiensten grundsätzlich vorliegen. Eine negative Auslese, bei der nur Un-

ternehmen mit schlechter Qualität am Markt verbleiben, erscheint aber nicht 

wahrscheinlich. Eintretende Unternehmen müssen Reputation aufbauen und bei 

der Erbringung von Postdiensten handelt es sich um widerkehrende Leistungen, 

deren Qualität für die Versender vergleichsweise einfach beobachtbar ist. 

Die Vorgabe spezifischer Leistungsmerkmale und Qualitätsanforderungen, 

bspw. Vorgaben zu Beschwerdeverfahren oder die Wahrung des Postgeheim-

nisses, bedürfen zudem keiner Einzelgenehmigung in Form einer Lizenzierung, 

sondern können als allgemeine Verpflichtungen allen Postdienstleistern aufer-

legt werden. Bereits heute gelten die allgemeinen Vorgaben des Postgesetzes 

und der Postdienstleistungsverordnung für alle im deutschen Postmarkt aktiven 

Unternehmen unabhängig davon, ob diese lizenz- oder anzeigepflichtige Diens-

te erbringen. Im deutschen Telekommunikationssektor unterliegen Unternehmen 

den allgemeinen Verpflichtungen sogar dann, wenn sie nicht meldepflichtig sind.  

Die nachfolgende Tabelle 9 fasst die Ergebnisse unserer Bewertung der ökonomischen 

Argumente für administrative Marktzutrittsbarrieren zusammen. 
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Tabelle 9 Bewertung ökonomischer Begründungen für administrative Marktzu-

trittsbarrieren im deutschen Postmarkt 

Ökonomische Rationale  Bewertung für den deutschen Postmarkt 

Negative Externalitäten  

Positive Externalitäten  

Excessive Entry  

Cream Skimming  

Asymmetrische Informationen ~ 

Zusammenfassen lässt sich festhalten, dass für den deutschen Postmarkt eine Lizen-

zierung, also ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, aus ökonomischer Sicht 

nicht zu rechtfertigen ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen, also 

der steigenden Anzahl anzeigepflichtiger Postdienstleister durch das wachsende Pa-

ketsegment und der abnehmenden Zahl an lizenzpflichtigen Postdienstleistern durch 

die Stagnation des Briefsegments, erscheint die bisherige Implementierung von zwei 

Marktzutrittsverfahren auch nicht mehr gerechtfertigt. Damit die Bundesnetzagentur 

ihren Aufgaben aus dem Postgesetz nachkommen und eine effektive Marktbeobach-

tung durchführen kann, erscheint eine (niedrigschwellige) administrative Markteintritts-

barriere in Form einer Anzeigepflicht aber erforderlich. 

Angesichts der neuen Berichtspflichten, die sich aus der EU-Verordnung zu grenzüber-

schreitenden Paketdiensten ergeben, sind Anpassungen der derzeitigen Anzeige- und 

Berichtspflichten im deutschen Postgesetz erforderlich. Die derzeitigen Regelungen im 

Postgesetz umfassen nicht alle Unternehmen und Informationen, die auf Grundlage der 

Verordnung erhoben werden müssen. Zwar gelten die Vorgaben aus der Verordnung 

unmittelbar, jedoch sind Verstöße gegen die Berichtspflicht auf Grundlage des Postge-

setzes nicht sanktionsbewehrt. Somit ist eine Umsetzung des Artikels 8 der EU-

Verordnung erforderlich. Weiterhin liegen der Verordnung und dem Postgesetz unter-

schiedliche Definitionen von Postdiensten zu Grunde. Während die Berichtspflichten 

der Verordnung alle Paketdienste bis zu einem Gewicht von 31,5 kg umfasst, deckt die 

Definition des Postgesetzes nur Pakete bis 20 kg ab. Diese unterschiedlichen Ge-

wichtsgrenzen spielen in der Praxis wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle. Un-

ternehmen, die gewerblich Pakete bis 31,5 kg befördern, werden in der Regel auch 

Pakete unter 20 kg befördern und sind somit gemäß Postgesetz gegenüber der Bun-

desnetzagentur anzeigepflichtig. Um etwaige Grenzfälle zu erfassen und zur Harmoni-

sierung der Definitionen von Postdiensten in Europa im Sinne der European Regulators 
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Group for Postal Services (ERGP) beizutragen57, sollten die Gewichtsgrenzen für an-

zeigepflichtige Dienste im Postgesetz ebenfalls entsprechend angepasst werden. 

4.2 Empfehlungen für Anpassungen im deutschen Postgesetz 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen und angesichts der EU-

Verordnung zu grenzüberschreitenden Paketdiensten erscheinen die heutigen Rege-

lungen zu Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen Postgesetz nicht mehr zeitge-

mäß. Auf Basis der Analyse der derzeitigen Regelungen und des Vergleiches mit ande-

ren europäischen Postsektoren sowie dem deutschen Telekommunikationssektor, emp-

fehlen wir folgende Anpassungen der Anzeige- und Berichtspflichten im deutschen 

Postgesetz: 

1. Abschaffung der Lizenzierung zugunsten einer allgemeinen Anzeigepflicht 

Die Lizenzpflicht, also das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, für die gewerbliche Beförde-

rung von adressierten Briefsendungen mit einem Gewicht von bis zu 1.000 g im deut-

schen Postmarkt ist ökonomisch nicht zu rechtfertigen. Als Instrument zur Kontrolle des 

ehemaligen Monopolmarktes ist die Lizenzierung - ein Relikt aus der Zeit der Marktöff-

nung - heute obsolet.  

Das ursprüngliche Ziel, über die Lizenzen die Grundversorgung sicherzustellenden, 

erscheint heute ebenfalls obsolet. Wie die Beispiele aus anderen europäischen Ländern 

sowie die Vorgaben des deutschen Telekommunikationsgesetzes zeigen, ist die Lizen-

zierung keine notwendige Voraussetzung, um den Universaldienst sicherzustellen. Das 

Postgesetz ermöglicht es derzeit nur Lizenznehmer mit einem Jahresumsatz von mehr 

als 500.000 EUR für die Erbringung und Finanzierung des Universaldiensts heranzu-

ziehen. Somit ist bei einer Abschaffung der Lizenzpflicht zugunsten einer reinen Anzei-

gepflicht das Postgesetz und die Möglichkeiten, Unternehmen zur Erbringung und Fi-

nanzierung des Universaldienstes heranzuziehen, entsprechend anzupassen.  

Eine reine Anzeigepflicht, wie in den Postsektoren anderer EU-Länder oder im deut-

schen Telekommunikationssektor implementiert, ist – unter der Voraussetzung wirksa-

mer Sanktionsmechanismen – ausreichend, um der Bundesnetzagentur die Erfüllung 

ihrer Aufgaben und die effektive Aufsicht des Postmarktes zu ermöglichen. Sofern die 

Bundesnetzagentur Zugang zu den Gewerbeanmeldungen, die nach der deutschen 

Gewerbeordnung ohnehin erfolgen müssen, erhalten würde, könnte sogar die sektor-

spezifische Anzeigepflicht wegfallen. 

                                                
 57 Vgl. European Regulators Group for Postal Services (2019), S. 10. 
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2. Einführung einer De-Minimis-Regelung bei anzeigepflichtigen Postdiensten 

Die Anzahl anzeigepflichtiger Postdienstleister ist in den letzten Jahren signifikant an-

gestiegen. Ursächlich ist hierfür auch die Zunahme an Klein- und Kleinstunternehmen, 

die nur einen geringen Einfluss auf das Marktergebnis haben. Beispiele hierfür sind 

Paketshop, die zwar Postdienstleistungen erbringen und somit anzeigepflichtig sind, 

aber deren Kerngeschäft in anderen Branchen liegt (bspw. Tankstellen, Schreibwaren-

läden). Die administrativen Kosten der Anzeigepflicht für Kleinstunternehmen erschei-

nen im Vergleich zum Nutzen, der sich aus der Anzeige ergibt, unverhältnismäßig hoch.  

Analog zum Telekommunikationsgesetz erscheint eine Unterscheidung zwischen 

Dienstleistern, die gewerblich Postdienste erbringen, und Dienstleistern, die lediglich an 

der Erbringung von Postdiensten mitwirken, sinnvoll. Dienstleistern, die bestimmte Um-

sätze (oder Umsatzanteile) mit Postdiensten erzielen, sind als relevante Marktteilneh-

mer anzeigepflichtig. Dem gegenüber sollten Dienstleister, die nur geringe Umsätze mit 

Postdiensten erzielen oder deren Dienstleistungen von den Endkunden nur kurzfristig in 

Anspruch genommen werden, beispielsweise die Abholung von Paketen im Paketshop, 

und bei denen die postalische Dienstleistung nur ein Mitnahmegeschäft aber nicht Kern 

des Gewerbes ist, von der Anzeigepflicht ausgenommen werden. In Anlehnung an das 

TKG sollten die allgemeinen Verpflichtungen und Vorgaben aus dem Postgesetz (bspw. 

Postgeheimnis) und der Postdienstleistungsverordnung (bspw. Schlichtungsverfahren) 

unabhängig von der Anzeigepflicht für alle Dienstleister gelten. 

3. Vereinheitlichung der Gewichtsgrenzen für anzeigepflichtige Postdienste 

Laut Postgesetz umfassen Postdienstleistungen adressierte Pakete mit einem Gewicht 

von bis zu 20 kg. Die Postdiensterichtlinie enthält keine Gewichtsgrenze für die Definiti-

on von Paketsendungen, setzt jedoch 20 kg als Maximalgewicht für Postpakete im Be-

reich des Universaldienstes fest. Ferner müssen die Mitgliedsstaaten sicherstellen, 

dass aus dem Ausland eingehende Sendungen bis 20 kg zugestellt werden. Im Gegen-

satz dazu definiert die Verordnung zu grenzüberschreitenden Postdienstleistungen Pa-

kete als Postsendungen mit Waren (außer Briefsendungen) mit einem Höchstgewicht 

von 31,5 kg, da diese von einer einzelnen Person befördert werden können und schwe-

rere Sendungen der Güterverkehrs- und Logistikbranche zuzuordnen sind.  

Die Definitionen von Postdiensten im Postgesetz und in der Verordnung weisen somit 

einen Unterschied auf. In der Praxis sind diese unterschiedlichen Gewichtsgrenzen von 

nachrangiger Bedeutung, da Dienstleister, die gewerblich Pakete bis 31,5 kg befördern 

üblicherweise auch Pakete unter 20 kg befördern. Um konsistente Definitionen zu ge-

währleisten und die Harmonisierung der Definitionen von Postdiensten in Europa zu 

fördern, sollte die Definition von Postdienstleistungen angepasst und die Gewichtsgren-

zen für anzeigepflichtige Dienste auf 31,5 kg ausgeweitet werden. 
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4. Ausweitung der Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur 

Um sicherzustellen, dass die Bundesnetzagentur ihren Berichtspflichten gegenüber 

internationalen Institutionen, insbesondere gegenüber der Europäischen Kommission, 

nachkommen kann, sollten die Auskunftsrechte der Bundesnetzagentur verallgemeinert 

werden. Analog zum § 4 TKG sollte ein Auskunftsrecht zur Erfüllung internationaler 

Berichtspflichten im Postgesetz geschaffen werden. Dieses sollte nicht, wie derzeit, auf 

Berichtspflichten auf Grundlage spezifischer Verträge, Vereinbarungen oder Richtlinien, 

sondern allgemein auf internationale Berichtspflichten abstellen, um etwaige zukünftige 

Berichtspflichten der Bundesnetzagentur abzudecken. 

Die derzeitigen Regelungen zu den Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegen-

über Postdienstleistern sind im Postgesetz sehr eng gefasst und konkret definiert. Die 

Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass die Auskunftsgrundlage der Regulierungs-

behörden oftmals allgemeiner gefasst ist, so dass die Regulierungsbehörden auch bei 

neuen Frage- oder Aufgabenstellungen mit hinreichenden Auskunftsrechten ausgestat-

tet ist. Ein weiteres Beispiel für ein allgemeiner gefasstes Auskunftsrecht ist das deut-

sche TKG. Auf Grundlage von § 127 I TKG werden der Bundesnetzagentur jene Aus-

kunftsrechte erteilt, die diese zur Erfüllung ihrer im TKG festgelegten Aufgaben benö-

tigt. Darüber hinaus werden eine Reihe von Auskunftsrechten exemplarisch aufgeführt, 

die der Bundesnetzagentur ermöglichen, umfangreiche Informationen für verschiedene 

Zielsetzungen von den Dienstleistern abzufragen, wie beispielsweise zur Überprüfung 

von Verpflichtungen auf Grundlage von Beschwerden oder Daten zur Veröffentlichung 

von Qualitäts- und Preisvergleichen zum Nutzen der Endnutzer. 

5. Sicherstellung wirksamer Sanktionsmechanismen für die Bundesnetzagentur 

Das derzeitige Postgesetz ermöglicht gemäß § 49 PostG bei Verstößen gegen die Li-

zenzpflicht Bußgelder von bis zu 500.000 EUR und gemäß § 9 PostG den teilweisen 

oder vollständigen Lizenzentzug als Ultima Ratio. Im Falle einer Abschaffung der Li-

zenzpflicht zugunsten einer reinen Anzeigepflicht würden die Sanktionsmöglichkeiten 

der Bundesnetzagentur bei Verstößen erheblich eingeschränkt. Verstöße gegen die 

Anzeige- oder die Berichtspflichten könnten dann nur noch mit Bußgeldern von bis zu 

10.000 EUR belegt werden. Dementsprechend sind Anpassungen der Ordnungs-, 

Zwangs- und Bußgelder erforderlich.  

Das TKG sieht beispielsweise Zwangsgelder von bis zu 500.000 EUR vor, um die 

Durchsetzung ihrer Auskunftsrechte sicherzustellen. Ferner sieht das TKG vor, dass 

Dienstleister der Bundesnetzagentur die Kosten zur Prüfung von Daten und Informatio-

nen, inklusive der Auslagen für Sachverständige und Gutachter, zu erstatten haben, 

sofern durch die Prüfung Verstöße gegen Auflagen, Anordnungen oder Verfügungen 

festgestellt werden. Als Ultima Ratio ermöglicht § 126 TKG letztlich auch die Untersa-

gung von Tätigkeiten, sofern Dienstleister ihre Verpflichtungen schwer oder wiederholt 

verletzen. In anderen europäischen Postsektoren werden Buß- und Zwangsgelder zu-

dem umsatzabhängig festgelegt, um sicherzustellen, dass diese eine wirksame Dro-

hung bzw. Sanktionierung ermöglichen.  
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